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M/77Î7L t/MrüTV - C0MMt/7V/C47707V5'

Forstrechtliche Entscheide des Bundesgerichts

Zusammengestellt und kommentiert von We/wer ScTiärer * Oxf.:93:(494)
(Aus dem Institut für Wald- und Holzforschung der ETH Zürich,

Fachbereich Forstökonomie und Forstpolitik)

Waldfeststellung — Zuständigkeit
Fall «Melano», Kanton Tessin

Bundesgerichtsentscheid 107 Ib 352, vom 16. Dezember 1981

Aus dem Tatbestand:

La Società anonima Tannini ticinesi è proprietaria a Melano delle particelle n. 58 e
122. Con risoluzione n. 7080 del 25 novembre 1980, pronunciata su istanza della pro-
prietaria, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha accertato che la parte più a sud
del mappale n. 122 non è di natura boschiva e non soggiace quindi alla legislazione fo-
restale.

Il Comune di Melano è insorto contro questa decisione con tempestivo ricorso di
diritto amministrativo, chiendendo al Tribunale federale di annullarla.

II Tribunale federale ha accolto il ricorso, ha annullato la risoluzione impugnata,
siccome adottata da un'autorità incompétente, ed ha trasmesso gli atti all'Ufficio fede-
raie delle foreste per nuova decisione.

Aus den Urteilserwägungen:

2. — Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, chiamato dalla società resistente a

pronunciarsi sulla natura della particella n. 122 di Melano e di conseguenza sul suo as-

soggettamento alla disciplina forestale, ha ammesso perlomeno implicitamente la sua

competenza per materia, emanando quindi la decisione impugnata. Ora, in realtà, la

compentenza a decidere la suddetta istanza non apparteneva all'autorità cantonale,
ma — per le ragioni che si vedranno in seguito — all'Ufficio federale delle foreste
(UFF). Anche se il ricorrente non ha sollevato su tal punto censura alcuna, la ques-
tione della competanza puô e dev'essere esaminata d'ufftcio poiché il Tribunale fede-
rale, quale organo della giustizia amministrativa, esamina liberamente l'applicazione
del diritto senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata, né dai
motivi che le parti invocano (art. 114 cpv. 1 OG; DTF 102 Ib 331 consid. 2).

* ATi/rs/v gedruckt sind die Zusammenfassungen und Kommentare des Autors, die Auszüge aus den Urtei-
len des Bundesgerichts erscheinen in gewöhnlicher Schrift.
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a) Come precisato dalle autorité forestall di circondario durante il sopralluogo, la

parte sud del terreno, a cui si referisce la domanda d'accertamento e sulla quale s'è in-
sediata in special modo la robinia, ha una superficie die ca 7000 mq.: giusta l'art. 25bis

cpv. 1 lett. a OVPF, l'eventuale dissodamento di quest'area non potrebbe quindi
essere autorizzato dal Consiglio di Stato, ma soltanto dall'UFF (cfr. DTF 106 lb 145),

dappoiché nel Canton Ticino tutti i boschi pubblici e privati — compresi i pascoli bos-
cati e le selve castanili su terreno non coltivato — rientrano nella categoria delle fo-
reste protettrici giusta gli art. 3 e 4 LVPF (decisione 13 maggio 1913 dell'allora compe-
tente Dipartimento dell'agricoltura apparsa sul FU 1913, pag. 587; art. 2 della legge fo-
restale cantonale del 26 giugno 1912). Ora, questo reparto delle competenze fra auto-
rità federate e cantonale, che secondo il testo dell'ordinanza concerne il solo rilascio
delle autorizzazioni di dissodare, vale anche per l'accertamento dei soprassuoii di un

terreno, ovvero per le decisioni con cui la detta autorité si pronuncia sulla natura del

medesimo giusta l'art. 1 OVPF.
c)
Le norme di competenza contenute nell'art. 25bis cpv. 1 OVPF sono erette infatti

— almeno principalmente — a particolare tutela della vegetazione che s'è insediata
nella zona delle foreste protettrici, tant'è vero che i dissodamenti di grandi superfici in

questa stessa zona non sono decisi dai Cantoni, ma dalle autorité della Confederazione
alia quale compete appunto l'alta vigilanza sulla polizia forestale in tutta l'estensione
del territorio svizzero (cfr. anche l'art. 50 cpv. 2 LVPF e FF 1970 II pag. 494 segg.).

Ora, i problemi che riguardano la qualificazione dei soprassuoii ed il rilascio dei per-
messi di dissodamento sono — come risulta dalla prassi — intimamente connessi, già

per il fatto che una decisione persino contraria al diritto federale, con cui viene accer-
tata la natura non boschiva di un fondo, puô rendere priva d'oggetto qualsiasi ques-
tione relativa al dissodamento del fondo stesso. In queste circostanze, appare con-
forme alio scopo e alio spirito della legislazione forestale applicare in ambo i casi le

Stesse norme di competenza e conferire quindi alia stessa autorité non solo la facoltà

di autorizzare il dissodamento di un fondo, ma anche quella di pronunciarsi sulla

natura del medesimo giusta l'art. 1 OVPF. D'altronde, quando l'autorité compétente
è chiamata ad evadere una domanda di dissodamento ai sensi dell'art. 26 OVPF, essa

deve esaminare in primo luogo ed in via pregiudiziale se la superficie a cui la detta do-
manda si riferisce è ricoperta di vegetazione silvestre, per il che — in definitiva -
qualsiasi decisione che autorizza o rifiuta un dissodamento comporta, perlomeno im-

plicitamente, la costatazione secondo cui la superficie stessa dev'esser ritenuta bos-

chiva giusta l'art. 1 OVPF: è pacifico infatti che se il terreno non rientra nell'area fores-
tale protetta, la compétente autorité deve limitarsi in pratica a costatare l'inesistenza
dell'obbligo autorizzativo e la richiesta di dissodamento diventa quindi, in queste cir-

costanze, priva d'oggetto (cfr. DTF 106 lb 143, 98 lb 368 consid. 2; sentenza 16 di-

cembre 1981 in re Storni, consid. 4).

Kommentar zum Entscheid «Melano»:

/ra e/rfge/7Ö'.ss/sc7ie« Forst/ra/ize/gese/z wirf rfer £fazwge/iöra«£fe« Fo//z/e/iMMgsverari7«wng 'V
<7/<? Frage nßc/i <7er /«r lFaW/e.s'£s7e//w«ge« zKsränd/ge« .öe/iörate w'c/tf exp/eft gerage/t. /« 4rf.
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256« EEo/ K w/rä /eä/g//'cö ä/'e Eo/z/pc7ezzzaa//'e//a/zg zw/scöez? ßaz/äesöeööräezz ««<7 Ea/tZoz/afez/

ScEorz/ezz/ar Boâaz7gs6ew/'///gaz2gez/./èsZgeôa/7ezz, azzäzwar/'e zzacö E/äcöe az/ä /)r/ äer Ses/oE-

Eaz/g (Xcöa/zwa/ä, A7cö7scö«/zwa/ä/.

///'/7gegezz //zzäez? s/cö /'// z/eaerez/ Eaz/Zoz/afez/ EorsZgeseZzgeöangez/ aacö_/ar ä/'e ZasZäz/ä/gEe/Z

von Wa/t//êsZs/e//a«ge« FbrscEr/E/ezz. 7e/'/s /s/ es äer Seg/era/7gsra/ (Eaz/Zoz/e Mäwa/äezz, Grau-
öäzzäez? az/ä WaaäZ,), Ze/'/s //as Depar/ezwez?/ özw. ä/e /b«?<7//-eA:7/on (Eaz/Zoz/e Sew, Eazerz;, S/.

Ga//ez? azzä JaraE E/'z/e ßesozzäeröe/Z äär/7e /'zw Eaz/Zoz/ rlargaa voröegew. Do« «7 aa/grawä von
zwe/ Ä>e/sscöre/6ew äes Depar/ezwew/es ers7/zzs/az/z//cö äas Ere/s/ors/azwZ zas/äz/ä/g. /n a//en
ä/esezz Eä//ez7 /sz ä/'e Zas/äwä/gEe/7 az/aööäwg/g von äer Grösse äerza öear/e/'/ewäew E/äcöe/es/ge-
/eg/.

/n äer Erax/s /äa/Z //as Fer/börezz /zw a//gezwe/«ew so aö, äass zaers/ äas Â'/e/s/onZam/ äöer
ä/e Wa/ääaa//7äZ 6e/?wäe7 an// e/'ne e/gew///'cöe Wa&J/ès7sZe//awgsver/agawg a//en/à//s von e/wer

äöergeoräzze/ew /ns/anz ver/az/gZ weräew zwass Glaszzaözwe: ATan/on Za/'gaa, /n we/cöezw 6ere//s
//as Äre/s/ors/azwZ e/'ne re/:a/-s/a6/ge JFa/z//"es/sZe//awgsver/agaz7g er/äss/E Z)/'e Wa/z//esZs7e//awgs-

ver/agawg //er /e/z/en Eaz/Zoz/a/ezz /ns/anz /cann scö//'ess//cö wocö //er 6az/äesger/cö///'cöew Kozz/ro/-
/e an/e/zogen weräe/7.

7/n Ew/scöe/ä z/Me/awo» zz/'zwzw/ z/as ßazzäesger/'cöZ nan e/ne /////erenz/erZe G/e//angna6zne öe-

zägö'cö z/er ton/ona/en Zaszäz/ä/gEe/'Z/ar Wa/z//esZsZe//angen e/'n. Es er/c/arz, z//e Zas/ä'wä/gEe/'Z

z/acö /frz. 256/s EPo/K ge//e ana/og aacö ,/ar Wa/z//esZsZe//angen. D/'es öez/ea/ez, z/ass /zw ScöaZz-

wa/ägeö/ez öe/ grösseren E/äcöew z/er San// (SEE äöer 2000 zwE ED/äöer 20 000 n/V fFa/z//esZ-

sze//angen vorneön/en znass. M/Z anz/eren IFor/ew: z//e Afozwpe/ewz zazn Er/ass von Wa/z//eszsZe/-

/angsver/agangen //egz/o/g//cö nar nocö Ze/'/we/se öe/zn Ean/on.
Dass z/er IFa/äcöaraE/er von E/äcöez? äöer 2000 zn^ aznsZr/'ZZen /sZ, ääzf/e /n z/er Prax/s n/cöz

so öäa/?g se/'n. /znznerö/n Eöww/e z//e BearZe//ang von scözna/en, seör /anggezogenen Sacöa/eröe-
s/ocEawgew (ä/'e öa/z/ e/'nzna/ e/ne /4asäeöz/azzg von 2000 zn^ anz/ zneör erre/cöe/G e/'zze w/'cöZ/ge

ßawäesaa/gaöe weräew: eöenso z//e SearZe//ang von grösseren e/'wgewacösewew E/äcöew n?/Z am-
s/r/Z/enezn ,4//er.

/zn Ea// zzMe/awo» öanz/e/ze es s/'cö azn e/'ne /so//'er7e Bes/ocEawg. Wö'e verö/e/Ze es s/cö nan
aöer, wenn e/'ne sZr/'ZZ/ge E/äcöe /'wweröa/6 oz/er azn Bawäe e/'nes grösseren z/fFa/äEo/wp/exes» za
öearze/'/ew wäre? /n ä/'ese/w Ea//e znäss/e woö/zaerszä/eza öearze//enz/e E/äcöe aa/grawääer na-
Zär//cöen Gegeöenöe/Zen aasgescö/eäen weräen anä äaraa/ö/n von äer nan zaszänä/gen Seööräe
rf/e Wa/z//esZsze//ang geznäss //rz. / EPo/K anäevenzae// we/Zer/aörenäezn Eanzona/ezn Becöz vor-
genoznznen weräen.

Rodung für Roll-Rutschbahn (Art. 26 Abs. 1 FPolV)
Fall «Interlaken —Heimwehfluh», Kanton Bern

Bundesgerichtsentscheid 108 Ib 267, vom 3. März 1982

Aus dem Tatbestand:

Die Drahtseilbahn Interlaken —Heimwehfluh AG beabsichtigt, im Rugenwald
bei Matten entlang ihres Bahntrassees eine 500 m lange Roll-Rutschbahn zu bauen.
Die erforderliche Rodungsbewilligung wurde von der Forstdirektion und in zweiter
Instanz vom Regierungsrai des Kantons Bern erteilt. Das Eidgenössische Departe-
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ment des Innern führt gegen den Entscheid des Regierungsrates Verwaltungsgerichts-
beschwerde.

Das ßwarfesge/v'e/!? /î/ess rf/'e ßescPwercfe gut.

Aus den Urteilserwägungen:

3. -
a) Seit der Verschärfung der Vorschrift von Art. 26 FPoIV im Jahre 1971 hat das

Bundesgericht wiederholt festgestellt, dass an die Anerkennung von Ausnahmetatbe-
ständen, die zu einer Rodungsbewilligung führen, ein strenger Massstab anzulegen
sei, wenn der Zweck der Forstpolizeigesetzgebung, die Erhaltung des Waldareals,
nicht weitgehend in Frage gestellt werden solle; eine Verminderung des Waldareals
sei immer dann zu vermeiden, wenn sie nicht einer zwingenden Notwendigkeit ent-
spreche (BGE 106 Ib 140; Urteil Sattel-Hochstuckli vom 20. Juni 1979, veröffentlicht
in ZB1 80/1979 S. 591 Schweiz. Z. Forstwes. 1980 368; Urteil Ruch vom 22. Dezem-
ber 1971, veröffentlicht in ZB1 73/1972 S. 448; BGE 98 1b 372 E. 2). Wenn auch dem In-

teresse an der Erhaltung des Waldareals nach wie vor wesentliche Bedeutung zu-

kommt, so erscheint die Voraussetzung der zwingenden Notwendigkeit namentlich
im Hinblick auf den Wortlaut von Art. 26 Abs. 1 FPoIV als zu starr. Sie kann eine

kaum überwindbare Schranke darstellen und damit einer Vorwegnahme der Interes-
senabwägung zu Gunsten der Walderhaltung gleichkommen. Eine solche Entwicklung
aber wird dem Grundgedanken von Art. 26 Abs. 1 FPoIV nicht mehr gerecht. Diese

Vorschrift will ein freies Abwägen der entgegenstehenden Interessen im Einzelfall er-

möglichen. Das Kriterium der zwingenden Notwendigkeit ist daher fallen zu lassen.

Es kommt einzig darauf an, ob sich für die Rodung ein gewichtiges, das Interesse an

der Walderhaltung überwiegendes Bedürfnis nachweisen lässt.

b) ////nwe/s a«/"<//e./?/7a«z/e//e« /«reresse«, tf/e d/'e Geswctoe/fewt w/t //trem Pro/'eFr ver/ofet

aar/ auf ,4/7. 26 /4 M. 3 /Po/ K — Ke/w/s flip rfen Fu// «S<2tfe/-//oc/istwcW/» ScMve/z. Z.

Forsrwes. /9S0 363, /'« we/c/îew 3as ZhmaVsge/vc/!/ /es/.ste//te, die projektierte Rutschbahn
diene lediglich dem Spiel und der Unterhaltung und nicht der gesundheitsfördernden
körperlichen Ertüchtigung der Allgemeinheit. Das öffentliche Interesse an der Ver-

wirklichung einer solchen Anlage sei daher wesentlich geringer].
4. -
Die Forstgesetzgebung bezweckt die Erhaltung des Waldareals nicht nur wegen

seiner Schutzfunktionen und seiner Rolle als Holzlieferant, sondern auch wegen
seiner mannigfachen Wohlfahrtswirkungen als Umweltfaktor. Wenn das kantonale

Naturschutzinspektorat und mit ihm der Regierungsrat keine wesentliche Beeinträch-

tigung dieser Wohlfahrtswirkungen erwarten, so kann dem nicht zugestimmt werden.
Das vom Regierungsrat entscheidend berücksichtigte Nutzungskonzept für die

Rugen-Waldungen («Heimwehfluh-Betriebsame Erholung») vermag nicht derart

weitgehende, bundesrechtlich nicht vorgesehene Eingriffe in das Waldareal zu recht-

fertigen. Es kann nicht in Abrede gestellt werden, dass eine Verwirklichung der pro-

jektieren Roll-Rutschbahnanlage — anders als etwa die üblichen Vita-Parcours-Ein-

richtungen — einen schwerwiegenden technischen Eingriff in die Natur des Rügen-
waldes bedeuten würde. Ein Rutschbahnbetrieb der geplanten Art würde die von

vielen gesuchte Ruhe und Identität dieser landschaftlich reizvollen bewaldeten Berg-
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gruppierung empfindlich berühren. Der Umstand, dass das Gebiet schon jetzt durch
mancherlei Lärmimmissionen beeinträchtigt wird, rechtfertigt die Entstehung weite-
rer Lärmquellen nicht. Die projektierte Anlage würde auch nicht etwa neue land-
schaftliche Aspekte der Heimwehfluh erschliessen und dem eiligen Tourismus zu-
gänglich machen. Sie würde von der Bergstation zur Talstation der Heimwehfluhbahn
durch den Hochwald verlaufen, der nur eine beschränkte Aussicht zulässt. Die
Anlage, die nicht der sportlichen Betätigung, sondern dem Zeitvertreib und der Un-
terhaltung dienen würde, hätte für das Publikum lediglich die Bedeutung einer
Festplatz-Installation. Solche Anlagen mögen an landschaftlich weniger empfindlichen
Standorten ihren Sinn haben, im Rugenwald jedoch würde die projektierte Roll-
Rutschbahn auf ein breites Publikum störend wirken.

Kommentar zum Entscheid «Interlaken —Heimwehfluh»:

Seit der Kerscdär/ung der RodM/?gsvor.sc/;r//i'ert im da/ire 7977 /rade das ßaade.sger/c/7/ d/e

forme/ enfw/'c/te/i, dass eine 7?odt/agsèew////g««g aar de/' Kor/iegen einer «zwingenden TVotwen-

digdeit» eriei/t werde/? dürfte (zu/etzt destätigt im £/?fsc7?e/d «Les Esserfs» vom L. fed/aar 79S2,

verg/eicde Scdweiz. Z. Eorsfwes. 79SJ 2927. Da d/eses Kriterium eine «kaum üderw/nddare
Sedrande» dars?e//e/7 ?//?d eine 7nteressenadwägung im Sinne von rlrt. 26 EPo/K vera/?/??ög//c/?e/7

dann, e/7/sc/?/ed das döcdste Oericd/, davon wieder afzakommen. M/7 Aac/?drac/c weist es dq/ur
ai/fSedär/h/snacfH/e/'s und 7/?/eresse/7a6wäg?//7gge/Mdss Zr?. 26 EPo/Ldin.

/m Ergednis da/ d/eser Entsedeid daum eine Tlnderang der desiedenden ßew?7/?gi?ngsprax/s

,/ür Podungsdegedren zwr fo/ge, da in der/ors//?c/?e/7 Praxis das Kriter/üm der «zwingenden Aoi-
ivenrf/gdeii» n/'cdi angewandt wurde. 06 im £7nze//a// e/ne «zw/ngende Ao/wend/gfe/7» oder «ein

gew/c6/?ges, das 7n/eresse an der Wa/der6a/ft?ng t/6erw?egendes ßedür/nis» eine 7?odangs6ew/ffi-

gt/ng recdi/ert/gi, isidocd ederein ter/n/no/og/scdes Prod/en?.

Lor/iegend wurde dann at/cd in IFe/ier/üdrung e/ner .strengen Praxis de/' Po//- and Pt/tscd-
dadnen e/'ne Podungsdewi/dgung verweigert fverg/e/'ede dazu insdesondere die Erwägungen des

ß/mdesge/vedts im fa// «Satie/-//ocdsiucd/i» Scdwe/'z. Z. Porstwes. 7950 269/J 707. 7n/eressant

an diesen? Eniscde/'d /'st vor a//em d/e vom ßundesger/cdt vorgenommene Z)i//erenz/'erung zw/-
scden einer zln/age, die der sport/icden ßetätigung (T?ia-Parcours7 und einer so/cden, die dem
Zeitvertre/'d und der 7/nter/ra/tung dient fPo//-Putscddadn a/s «Eest/?/aiz-7nsia//ation»7 (E. 77.

Waldfeststellung im selbstgepflanzten Jungwald (Art. 1 FPolV)
Fall «Giswil», Kanton Obwalden

Bundesgerichtsentscheid vom 6. Oktober 1982, bisher unveröffentlicht

Aus dem Tatbestand:

/n den Ladren 7977/7975 ,/udrte das Oder/orstami Odwa/den im Zu/trag und au/"Kosten
7er Eigentümerinnen E. Z. und M M. eine /) u/forstung von 7, S da /andwirtscda/t/icd genutztem
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JF/es/a/of rfa/tA. Dam/Ï wo//ren 5/e F(ge«ramew?ae« ver/t/wfern, atos cfre L/egeasc/ïa/r mögli-
cherweise später in eine Bauzone zu liegen käme.

Nachdem G. die Parzelle erworben hatte, entfernte er im März und April 1980

die Waldanpflanzung auf einer Fläche von ungefähr 6000 m^, um wieder Wiesland zu

erhalten. 7« cfer Fbfee vera/terte das Ote/gericAf OèwaWea G. wegen Verminderung von
Waldareal ohne Bewilligung (Art. 46 Abs. 1 Ziff. 3 FPolG) zu einer Busse von Fr.

1220.-.
yVocd während des Strafverfahrens ge/a«gte G. an den Tîeg/erangsra? and era«c/de, es

se//es/zusre//en, dass es s/cd 6e/derÄeß/7anzMngn/c/!ran? IFd/d Aandfe.

Gegen den a&scWäg/gen Fntscde/d des T^eg/erangsra/es er/îoè G. Kewa//angsge/7c/a.s-

6e.«7îwerde 6e/m ßande.sger/e/7/. Z)/'eses /wess d/e 5e.sc/iwerde gar and ste/de/esr, dass es s/c/î èe;

der von G. aègerâanrten F/äcße n/c/tf Mm (Fd/d /'nj .S7nne derForstgesetzgedang dande/t.

Aus den Urteilserwägungen:

1. a) //7/nwe/saa/d/e IFa/dde/'nd/on /nZ/z. 7FPo/F, we/cferderSandesrate/neden/tead-

gen ßestreöangen des LandscÄa/rssc/ja/zes enrsgree/iende Fragwede gegeben dar/.

b) Die vom Beschwerdeführer abgeräumte Fläche war bis zur Bepflanzung mit
Waldbäumen Unbestrittenermassen landwirtschaftliches Kulturland und gehörte bis

dahin nicht zum Waldareal im Sinn der Forstpolizeigesetzgebung. Es fragt sich somit,
ob und allenfalls wann sie durch die künstliche Anpflanzung zu Wald geworden ist.

Sie bildete Bestandteil der im Frühjahr 1974 bzw. 1975 bepflanzten Aufforstungsfläche
von 1,8 Hektaren. Bei dieser handelte es sich um eine freiwillig angelegte Aufforstung.
Nach den Angaben der Forstbehörden schwankte die Höhe der Bäume im Zeitpunkt
der Abräumung (März/April 1980) zwischen 50 — 80 cm und 2 m. Mit Bezug auf die

Flächenausdehnung (vgl. BGE 107 Ib 50ff 7a// «TVürmsdor/ä SWnve/z. Z. ForvCues.

79&2 5557, sowie die Auswahl und Zusammensetzung der angepflanzten Bäume und

Sträucher, sind die Voraussetzungen für die Qualifikation als Wald im Sinn von Art. 1

FPolV offensichtlich gegeben. Fraglich ist hingegen, ob das Alter und die Höhe der

Bäume für diese Charakterisierung ausreichen und welche Bedeutung dem Umstand

zukommt, dass es sich bei der Anpflanzung um eine freiwillig angelegte Aufforstung
handelte.

2. — a) Das Bundesgericht hat sich wiederholt mit der Frage befassen müssen, ob

und unter welchem Voraussetzungen Wald vorliege, wenn Waldbäume und

-sträucher von selbst allmählich in eine solche Fläche einwachsen. In BGE 98 Ib 364ff.

hat es festgehalten, ein früher nicht bewaldetes Grundstück werde dadurch, dass dort

von selbst Waldbäume oder - sträucher gewachsen seien, nicht zu geschütztem Walda-

real, wenn der Eigentümer zur Verhinderung der Bewaldung alles vorgekehrt habe,

was unter den gegebenen Umständen vernünftigerweise von ihm erwartet werden

konnte. Dabei liess es die Frage offen, ob im übrigen die vom Eidgenössischen Depar-

tement des Innern aufgestellte Regel, wenn die Bewaldung mehr als zehnjährig sei,

werde sie zu Wald, gerechtfertigt wäre (BGE 98 Ib 367). In späteren Entscheiden hat

es indessen zehn- bis fünfzehnjährigen BeStockungen die Waldqualität zugesprochen
(nicht veröffentlichte Urteile Marielo SA vom 6. Juli 1976 E. 2; Dros SA vom 17. Juni

1977 E. 2b) und schliesslich sich ausdrücklich dazu bekannt, dass ein Grundstück in

der Regel als Wald betrachtet werden müsse, wenn die Vorkehren des Eigentümers
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ungenügend gewesen seien und der Baumbestand mehr als zehnjährig sei (nicht ver-
öffentlichtes Urteil Pasotto vom 1. April 1981 E. 2; vgl. auch BGE 107 Ib 357 E. 2c am
Ende Fz// «Ft/s/jac/rf» ScAwe/z. Z. Foretwes. /9#i 2S7J.

Oè rf/ese M/«<fes(/rar «uc6 /'m Fa/fe e/'«er/re/w/7/^e« /I g/7t, ist vor//ege«d tt/ws?r/7-

te«...
b) In der Aufzählung von Erscheinungsformen der Waldvegetation, die unter

den Waldbegriff fallen, werden in Art. 1 FPolV unter anderem auch ausdrücklich er-
wähnt: «Grundstücke, für die eine gesetzliche Aufforstungspflicht besteht» (Abs. 2).
Eine solche zur Aufforstung bestimmte Fläche gilt demnach selbst dann als Wald,
wenn eine Bestockung noch nicht vorhanden ist. Im Unterschied zur freiwilligen Auf-
forstung ist dabei aber der Eigentümer in seiner Verfügungs- bzw. Nutzungsfreiheit
durch die gesetzliche Aufforstungspflicht beschränkt. Diese Eigentumsbeschränkung
rechtfertigt es auch, dass im Sinn des Walderhaltungsgebots und entsprechend dem
Gesetzeszweck ein solches Grundstück als Wald betrachtet wird. Demgegenüber hat
der Eigentümer, der freiwillig eine Aufforstung vornimmt, grundsätzlich die freie
Verfügung und Nutzung über sein Grundstück. Diese kann daher nicht ohne weiteres
einer, aufgrund einer gesetzlichen Aufforstungspflicht vorgenommenen Anpflanzung
gleichgestellt werden.

c) Fraglich mag sein, ob eine zwar freiwillig vorgenommene, aber subventio-
nierte Aufforstung bereits vom Zeitpunkt ihrer Begründung an (Pflanzung, Saat) als
Wald zu qualifizieren sei. Auf diesen Standpunkt stellen sich zum Beispiel die bündne-
rischen Forstbehörden (Ziff. 3.2 der vom Forstinspektorat des Kantons Graubünden
ausgearbeiteten, 1981 herausgegebenen Richtlinien für die Waldfeststellung im
Kanton Graubünden). Diese Betrachtungsweise geht offenbar davon aus, die finan-
zielle Unterstützung der Aufforstung durch die öffentliche Hand und die damit in
erster Linie bezweckte Erhaltung und Verbesserung der im öffentlichen Interesse lie-
genden Schutz- und Wohlfahrtsfunktionen des Waldes (vgl. Art. 37 FPolG; Art. 54
lit. a der Forstverordnung des Kantons Obwalden vom 30. Januar 1960; 5/oe/zer, Be-
Ziehungen zwischen Landwirtschaft und Forstwirtschaft, in: Blätter für Agrarrecht
1981, S. 38) rechtfertigten es, die Waiddefinition des Art. 1 FPolV auf diesen Sachver-
halt anzuwenden. Ob eine solche Betrachtungsweise gerechtfertigt ist, braucht indes-
sen in diesem Zusammenhang nicht weiter untersucht zu werden, da hier nicht eine
subventionierte Aufforstung vorlag. Zwar wurde das Projekt von den kantonalen
Forstbehörden ausgearbeitet und durchgeführt. Der Umstand, dass die kantonalen
Forstbehörden mitwirkten, änderte aber nichts daran, dass die Aufforstung im priva-
ten Auftrag und auf Kosten der früheren Eigentümerinnen des Grundstücks erfolgte:
Dem Oberforstamt obliegt an sich die Organisation der Samen- und Pflanzenversor-
gung (Art. 20 der kantonalen Forstverordnung). Ausserdem wirkt es, wie anlässlich
des Augenscheins dargelegt wurde, allgemein als Beratungsstelle für Private bei klei-
neren und grösseren Anpflanzungen. Auch soll es nach Angabe der Beteiligten in
jener Gegend nicht üblich sein, für einen solchen Auftrag ein privates Unternehmen
beizuziehen. Die beiden früheren Eigentümerinnen mussten für die Aufforstung Fr.
18 500.— bezahlen. Nach den Darlegungen des Oberforstamts entsprach dieser
Betrag nicht dem vollen Gegenwert der vom Forstdienst erbrachten Leistungen. Vor
allem seien die von den Forstbeamten erbrachten Arbeitsleistungen zu einem sehr
niedrigen Ansatz verrechnet worden. Diese vom Forstamt gewährten Vergünstigun-
gen machten jedoch aus der zur Hauptsache privat finanzierten Aufforstung keine
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subventionierte. Der Umstand, dass sich das Oberforstamt bezüglich dieser Vergün-
stigungen vertraglich — vor allem für den Fall einer Veräusserung des Grundstücks
— nicht abgesichert hat, kann indessen auf die forstrechtliche Qualifikation der aufge-
forsteten Fläche keinen Einfluss haben.

d) In der forstrechtlichen Literatur ist die Auffassung vertreten worden, dass eine

Fläche, die bewusst auf künstlichem Weg mit Waldbäumen oder Sträuchern bepflanzt
werde, vom Moment ihrer Begründung an (Bepflanzung, Saat) dem FPolG unter-
stehe (vgl. Der Rechtsbegriff des Waldes, in: Spezielle Probleme im öffentli-
chen Forstrecht, Beiheft Nr. 39 zu den Zeitschriften des Schweizerischen Forstver-
eins, 1966, S. 48; 5/oeföer/Munz, Walderhaltung und Rodungsbewilligung, ZB1 73/1972

S. 434). Diese Auffassung bedarf indessen der Differenzierung. Mit dem Zweck der

Forstpolizeigesetzgebung bzw. im Rahmen der Walddefinition unter dem Gesichts-

punkt des Walderhaltungsgebots lässt es sich jedenfalls nicht rechtfertigen, eine Be-

Pflanzung, die durch eine freiwillige, nicht subventionierte (vgl. vorne E. 2c) Auffor-
stung erfolgt, anders zu behandeln als einen auf einem Grundstück von selbst ge-
wachsenen Baumbestand. Es wäre nicht zu rechtfertigen, in dieser Beziehung bloss

auf das Motiv des Eigentümers abzustellen, wie das der Regierungsrat und die eidge-
nössischen Behörden befürworten. Mit Bezug auf die Verfügungs- und Nutzungsfrei-
heit seines Grundstücks ist der Eigentümer in beiden Fällen gleich gestellt. Ausser-
dem ist im Rahmen der gesetzes- und verfassungskonformen Auslegung des Art. 1

FPolV nicht nur dem im Gesetz festgehaltenen Walderhaltungsgebot Rechnung zu

tragen. Es ist vielmehr auch der Umstand zu berücksichtigen, dass mit der Einbezie-
hung eines Sachverhalts in die Walddefinition dieser Verordnungsbestimmung eine

beträchtliche Eigentumsbeschränkung verbunden ist, welche gegenüber der Annah-

me, es liege Wald vor, eine gewisse Zurückhaltung gebietet. Diesem Gesichtspunkt
hat das Bundesgericht bereits früher Rechnung getragen. So hat es beispielsweise ent-

gegen der Vorinstanz, einen grossen verwilderten Park mit einheimischen und frem-
den Bäumen nicht als Wald qualifiziert (nicht veröffentlichtes Urteil Damantina SA

vom 2. Februar 1973 E. 2), weil es ihm schien, dieser dürfte angesichts der schwerwie-

genden Konsequenzen für den betroffenen Eigentümer, trotz der Annäherung an das

Erscheinungsbild des Waldes, doch nicht den forstpolizeilichen Vorschriften unter-
stellt werden (Dwès, Rechtsfragen der Waldrodung in der Praxis des Bundesgerichts,
in: Schweiz. Z. Forstwes. 1974 282 oben). Auch die erwähnten Richtlinien für die

Waldfeststellung im Kanton Graubünden gehen davon aus, dass für eine nicht mit öf-

fentlichen Mitteln unterstützte, freiwillig angelegte Aufforstung, die Anforderungen
an den Waldbegriff wie bei wild eingewachsenen Bestückungen gelten sollen (Ziff.
3.2.2).

Daraus ergibt sich, dass eine freiwillige Aufforstung, wie sie hier in Frage steht,
erst als Wald im Sinn von Art. 1 FPolV zu betrachten ist, wenn sie dieselben Wachs-

tumsergebnisse zeigt wie eine wild eingewachsene Fläche.
3. — a) Der Baumbestand auf der abgeräumten Fläche war im Zeitpunkt der Be-

seitigung erst sechs bzw. fünf Jahre alt. Der vor/ram/enen Ses/ockwng/eM es an rfen

wesentlichen Merkmalen eines Waldes im Sinn der erwähnten Praxis, welche einen

mindestens zehnjährigen Baumbestand voraussetzt. Zwar gilt dieser Ansatz bloss als

Regel, und es kann sich fragen, ob diese Rücksicht auf eine besonders hohe funktio-
nelle Bedeutung der konkreten Bestockung (vgl. Art. 1 Abs. 2 FPolV) unter Umstän-
den durchbrochen und eine solche Fläche bereits früher als zum Waldareal gehörig
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angesehen werden muss. Wie es sich damit verhält, kann indessen offen bleiben. Die
hier betroffene Fläche hat keine solche besondere Funktion. Es handelt sich nicht um
Schutzwald im Sinn von Art. 3 Abs. 2 FPolG. Der Kanton Obwalden hat zwar alle im
Kantonsgebiet gelegenen Waldungen als Schutzwaldungen bezeichnet (Art. 4 der
kantonalen Forstverordnung). Die auf der Liegenschaft Eichbüel vorgenommene
Aufforstung hat indessen keine konkrete Schutzfunktion im Sinn des Art. 3 Abs. 2

FPolG, was am Augenschein von den Forstbehörden bestätigt wurde. Sie befindet
sich zwar in einem Gelände, das geologisch Flieschgebiet darstellt, wo wegen Rut-
schungen an sich eine Waldbepflanzung willkommen ist. Das begründet indessen
noch keine erhöhte Schutzwürdigkeit. Der Aufforstungsfläche kommt auch unter
dem Gesichtspunkt des Natur- und Landschaftsschutzes keine besondere Bedeutung
ZU.

b)

Kommentar zum Entscheid «Giswil»:

Zu/m ersZea/aa/ AaZZe das ßuadesger/cAZ mm La// «G/sw//» d/'e Frage zu dea/Uwor/eM, waaa
e/'a vo/a OuMde/geM/ü/Mer se/AsZ ge/z/7aaz/er uud a/'cAz suAveaZ/oa/er/er IFa/d zu/m ffa/darea/ mm

5/'aae der Fors/pofee/gese/zgeAuMg w/'rd UMd so/m/'/ a/cAz meAr oAae ßevw'///guMg gerode/ werde//

dar/i /VacA 4 us/'cA/ der For/asZaazea so///e Aere/Zs zu// derP/7aazuag recAz//cA gescAü/zZes fFa/d-
area/ ea/s/eAea. /4 «ders eu/scA/ed das ßuMdesger/'cA/. Es sze//ze/esz, dass e/M se/AsZge/?/7aazZer

Ifa/d — aMa/ogder vom /'A/a /m deadaArea /975 A/'s 795/,/ür aa/ür/AA au/Ao/a/aeadea HAz/d e///-
w/cAe/zea Prax/s — ers/ /m/V e/'ae/a ^4 //er vom 70 A/s 75 daArea zu/m geseZz//'cA gescAuZzZea ffa/d-
area/ w/'rd (Zur erwäAa/ea Prax/s verg/e/cAe d/'e /'a P. 2a/ z/'Z/erZea Pu/scAe/de/. Z)a/u/7 eu/scA/ed

s/cA das ßuMdesger/cA/./ur d/e recA///cAe G/e/cAAeAaMd/uMg des/ea/gea Gruads/ucAe/geaZü/aers,
we/cAer se/As/ e/üe P/Azazuag vora/'/aa/Z zm/Z de/a/'ea/gea, der Ae/'ae ForAeArea gegea das aazür-
//cAe P/MwacAseM se/Mes GruMds/üfAes ergre//Z.

7)/e Präge, oA Ae/ e/'aer suAveaZ/oa/'erZea /I u//brsZuMg vom /f a/bug au IFa/d z/m PecA/ss/aae
eaZsZeAz, Aaz das Puadesger/cAz o/7"eage/assea, da aacA se/'aer /4 ms/cAz Ae/'ae suAveuZ/oa/erZe /(u/-
/orsZuMg vor/ag. ft/Aer d/'ese A/e/'auag //'esse s/cA d/sAuZ/erea; /'/a/aerA/'a so// d/e /I u//orsZuag uazer
dea Pe/AsZAosZea ausge/uArZ wordea se/a/. Pur dea PorsZd/easZ e/a/?//eA/z es s/'cA, /'a dea Pd//ea, Zu

we/cAea er e/'ae /(u//brsZuag derarZ güasZ/g aus/uArZ, ver/rag//cA d/e SezaA/uag der 7)//7"ereaz zu
dea zaZsacA/ZcAea Poszea vorzuseAea, weaa d/e rt u//brs/uag rücAgäag/g ge/aacAz werdea so//Ze.

F/'ae derarZ/ge verZrag//cAe /( As/cAerwag Aaaa /'edocA au/' d/e /ors/recAz/ZcAe 0ua///?AaZ/oa e/aer

au/ge/ors/eZea P/äcAe Ae/'aea P/'a/7uss AaAea (F. 2c/.

Mö'cAze/o/g//cA /'e/aaad verA/adera, dass e/'ae vom /Aza ./re/vv///;g au/ge/brsZe/e F/äcAe aucA
aacA e/'aea/ P/geaZu/aerivecAse/ /aaerAa/A der/o/geadea 70 A/s 75 daAre oAae FoduugsAew/'///'-

guag aAgeAo/zZ werdea Aaaa, so zauss er au/" de/a GruadsZücA e/'ae D/'easzAarAe/'Z (ge/aüss /(rZ.

757/ 750,//; ZG/J/ err/'cA/ea uad aa GruadAucA e/'aZragea /assea.

Der Fa/scAe/'d «G/sw/'A/ Ar/'agZ e/'ae ZaZeressaaZe Mög//cAAe/z: ffer/re/'w/'/Ag e/'ae ,4 u//orsZuag
gezdz/gz Aaz, AraucAZ s/cA /'a dea erszea 70 A/s 75 daArea a/'cAz darüAerzu sorgea, dass sez'ae Per/u-
guags/re/Ae/7 üAer das au/ge/or.s7e/e GruadsZücA durcA d/e ForsZpoAze/geseZzgeAuag e/'age-
scArdaAz w/'rd.

7/a Zusa/a/aeaAaag aar de/a Pa// «A/e/aao» (vg/. vorae 5. 557/ Aaaa d/e Präge au/gewor-
/ea werdea, waru/a das Puadesger/cAz dea Pa// a/cAZ aas PPPzur PaZscAe/duag üAerw/esea AaZ,

da d/'e PeurZe/'/uag der WAz/dpua/Aä/ der sZre/'Z/gea P/dcAe za/'Z ruad 6000 aF e/'adeuZ/g z/a ZusZäa-
d/gAe/'zsAere/'cA des PPP//egZ.
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Waldfeststellung (Art. 1 FPolV)
Fall «Kyburz», Kanton Aargau

Bundesgerichtsentscheid vom 20. Oktober 1982, bisher unveröffentlicht

Aus dem Tatbestand:

Das Baukonsortium Säge baut auf dem Areal der an der Suhre gelegenen alten
Säge in Oberentfelden mehrere Blöcke mit Wohnungen und gewerblichen Räumen.
Der Gemeinderat Oberentfelden bewilligte die Überbauung am 24. April 1979. Z)ze

voz« /Vzzz/z/zzzz' Ay/zzzzz ez/zo/zene ßesc/ttvercfe ZzeZz-e/Tenz/ Fez/eZzzzzz.gz/ez'/l/zsZzznz/svozsc/zzv/'r gegen-
zz/zez-e/nezn 7e//z/es IFö/z/c/zens, we/c/zes z/ez« F/z/js/zzzz/z/ez- Szz/zz-e enZ/zzng .sow/'e zzzz/ez'nez- z/er

Afz/Ze z/e.s ßzzc/zes vez7zzzz/ënz/en /«se/ stockt, wzzz-z/e /eZzZ/zc/z voz« zzzzzgzzzzzsc/ze« Fez-wzz/Zz/ngsgezvc/zZ

zz/zgewzesen. D/eses s/e///e zz/zez-/es/, z/zzss e/n /zz-o/e/z/zez-/ez- ß/ock ÜO zonenwz'z/zvg se/, z/zz er zzn

Lzznz/- zznz/ Fors/w/r7sc/zzz/zsge/z/e/ voz-gese/ze« war, zznz/ vera«/ass/e z//e /Izz/Zze/zz/ng z/ez- ßzzzz/zew//-

/zgzzng /'« /zezzzg aa/' z//ese« ß/oc/c /l. Den A:an/ona/ voz-gesc/zzve/zenen PFaWaès/anrf von z«/«z/e-

s/ens 20 nt Oe/racO/e/e z/zz.s Fez-wzz//zzngsgez7c/z//ez/oe/z a/s e/nge/ta/ren, we/7 es z//e !FaW(?aa//Yà7

aa/' z/ez« nöz-z///c/zen Fnz/e </er Sa/tren/nse/ — ges/ü/z/ a«/" e/ne (Fa/z//èsZs/e//angsver/agang z/es

Mz-ezs/zzzs/zzzw/es vont 77. /fpr/V 7979 — verne/nf /tat/e.

Kyburz focht in der Folge den Entscheid des aargauischen Verwaltungsgerichts
beim Bundesgericht an. Die Anträge des kantonalen Forstdienstes und des EDI
lauten auf Abweisung der Beschwerde. Eine Delegation des Bundesgerichts besieh-

tigte am 6. Mai 1982 mit dem von ihm ernannten Experten, Dr. iur. und dipl. Forsting.
ETH G. Bloetzer, die Lokalität. Dabei wurde festgestellt, dass nicht nur ein Fussgän-

gersteg vom Westufer der Suhre zum nördlichen Ende der Insel gebaut worden war;
auch war der Nordlauf des Sägereikanals (z/zzzr/z we/c/zen z//e 7n.se/ geMz/e/ wz/z-zfe) und

eine neue Einmündung des Kanals in die Suhre weiter südlich durch die streitige In-

seifläche hindurch ausgehoben worden. Damit war die Nordspitze der Insel von
deren Hauptteil abgetrennt und mit dem Ostufer vereinigt worden.

/« sez'nez« /snZsc/tezz/ /z/ess z/zzs ßzznz/esgez/e/z/ z//e ßesc/zwez-z/e von Äjz/zzzzz gz// t/nz/ s/e///e/es/,
z/zzss es s/c/î /ze/ z/er/rag/ze/ze« ßes/oc/czzng «zw (Tb/z/ zzn ßec/?Zss/nne Ozznz/e/z.

Aus den Urteilserwägungen:

1. /Zzz/zzssrgAezY z/ez- Fez-wzz/Zzzngsgez-zc/z/s/zesc/zwez-z/e/

2. Gemäss Art. 105 Abs. 2 OG bindet die Feststellung des Sachverhalts grundsätz-
lieh das Bundesgericht...

Die für eine forstrechtliche Beurteilung massgebenden Verhältnisse auf der Nord-
spitze der Suhreinsel sind vom Verwaltungsgericht aber nicht restlos abgeklärt
worden. Das angefochtene Urteil enthält namentlich keine näheren Angaben über die

frühere Bestückung und den Wachstumszusammenhang mit dem südlich anschlies-
senden Inselwäldchen. Das Bundesgericht ist daher gemäss Art. 105 Abs. 2 OG wegen
Unvollständigkeit nicht an die Sachverhaltsfeststellung gebunden, wie sie dem ange-
fochtenen Urteil zugrunde liegt. Zur Klärung der offenen Fragen hat das Bundesge-
rieht ein forstwissenschaftliches Gutachten eingeholt....

3. Im vorliegenden Fall ist streitig, ob das nördliche Ende der Suhreinsel in Ober-
entfelden als Waldareal im Sinne der Forstgesetzgebung gilt....
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4. Bei der Schaffung des Zonenplans der Gemeinde Oberentfelden vom 11. März
1977 hatte das Kreisforstamt die Suhreinsel als Ganzes als Wald bezeichnet. Mit
seiner Waldfeststellungsverfügung vom 17. April 1979 gab das Kreisforstamt diese Ab-
grenzung auf. Zwar bezeichnete es weiterhin den Hauptteil der Suhreinsel als Wald;
die Waldeigenschaft verneinte es jedoch in bezug auf den nördlichen Fünftel der
Insel. Gegen diese Änderung wendet sich die Beschwerdeführerin. Die Frage, ob die

streitige, das nördliche Ende der Suhreinsel bildende Fläche von rund 20 m Länge
und 8 —4 m Breite zum Waldareal im Sinne von Art. 31 FPolG und Art. 1 FPolV
gehört, hat forstwissenschaftliche und rechtliche Aspekte (BGE 107 Ib 355 E. 2a

Fa// «ATA/toc/tf» Sc7?we/z. Z. Forarwes. 7953 2379. Soweit die ersteren in Betracht fallen,
ist der vom Bundesgericht beigezogene Experte ersucht worden, die heutige und die
frühere Bestückung auf jener Fläche festzustellen und zu prüfen, ob ein natürlicher
Zusammenhang dieser Bestockung mit dem südlich anschliessenden, allseitig als

Wald anerkannten Wuchs besteht, oder ob es sich bei der fraglichen Bestockung um
Einzelbäume handelt. In seinem Gutachten äussert sich der Experte zu diesen Fragen
in folgendem Sinn:

a) Eine Beurteilung des heutigen Zustandes ergibt, dass auf dem streitigen Ter-
rain in den letzten Jahren erhebliche Veränderungen vorgenommen worden sind.
Die Bestockung wurde teilweise entfernt. Ein wesentlicher Eingriff wurde noch wäh-
rend der Dauer des vorliegenden Beschwerdeverfahrens vorgenommen. Es wurde
nicht nur ein Fussgängersteg vom linken Suhreufer auf das Nordende der Insel
gebaut; darüber hinaus wurde der Lauf des Sägereikanals in der Weise verändert,
dass dessen Einmündung in die Suhre südwärts verlegt und durch die streitige Fläche
hindurch gezogen wurde. Damit ist der grössere Teil des nördlichen Endes der Insel
von dieser abgetrennt und mit dem einstigen rechten Kanalufer verschmolzen
worden. Südlich der Brücke sind von der streitigen Fläche nur noch wenige Quadrat-
meter geblieben. Nördlich der Brücke blieb eine Uferbestockung bestehen. Diese um-
fasst rechtsufrig nur noch wenige Einzelbäume. Linksufrig bildet sie einen praktisch
einreihigen Baumstreifen mit einer 3 —4 m breiten Strauchschicht. Würde man die
streitige Fläche gesondert betrachten, so müssten die auf ihrem nördlichen Hauptteil
vorgefundenen Bäume und Sträucher als Einzelbäume im Sinne von Art. 1 Abs. 3

FPolV gelten. Der Experte bejaht indessen die Waldeigenschaft der heute noch vor-
handenen Bestockung wegen des Zusammenhangs dieser Waldzunge mit dem unstrei-
tigen Wald wuchs auf dem Hauptteil der Suhreinsel.

b) Gemäss früherem Zustand war die Bestockung auf dem nördlichen Ende der
Suhreinsel wesentlich dichter als heute. Der Experte legt anhand der heute noch vor-
handenen Einzelbäume, der Wurzelstöcke und der Luftaufnahmen der Eidgenössi-
sehen Landestopographie aus den Jahren 1964, 1970 und 1976 dar, dass der streitige
Abschnitt eine dichte Bestockung, bestehend aus 15 — 25 m hohen Bäumen mit einem
20—25 m breiten, geschlossenen Kronendach von ca. 25 m Länge aufwies. Die Be-

Stockung setzte sich im wesentlichen aus drei Baumreihen zusammen, einer links der
Suhre, einer auf dem früheren nördlichen Ausläufer der Insel und einer dritten Reihe
rechts des Sägereikanals. Die dritte Reihe ist inzwischen vollständig verschwunden;
die mittlere ist nur noch in Relikten vorhanden. Die Kronenfläche hat ein Ausmass,
das sie auch unabhängig vom südlich anschliessenden Teil des Suhrewäldchens als
Ufergehölz und damit als Waldfläche hätte erscheinen lassen. Darüber hinaus hat der
Experte den Zusammenhang der Bestockung der Nordspitze der Insel mit dem Haupt-
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komplex des Inselwäldchens eindeutig bejaht. Die Bestockung auf dem ganzen Insel-
areal habe botanisch-biologisch wie auch in ihrer forstpolizeilichen Funktion eine Ein-
heit gebildet. Es widerspräche der forstpolizeilichen Zielsetzung der bundesrechtli-
chen Walddefinition, wenn schmaler werdende Ausläufer und Zipfel von Wäldern

nur aufgrund ihrer geringen Ausdehnung in der Breite vom anschliessenden Wald-
areal abgetrennt würden.

5. Die am Gutachten geübte Kritik vermag nicht zu überzeugen. Wenn in den

Jahren 1977/1978 einige Bäume gefällt wurden, welche die elektrische Freileitung von
der Säge zur Fabrik der Knoblauch AG behinderten, so geschah dies ohne förmliche
Rodungsbewilligung. Eine solche hätte auch die Wiederbepflanzung beim inzwischen
erfolgten Abbruch der Leitung zu regeln gehabt. Unerheblich sind auch gewisse Be-

tonmauern, von denen nicht behauptet wird, sie seien je bewilligt worden. Die Fläche
des streitigen Gebiets spielt eine untergeordnete Rolle. Unerheblich ist auch, dass

bisher im Kanton Aargau offenbar zwei bestockte Uferseiten bei der Berechnung der
Waldfläche nicht gesamthaft, sondern jede für sich gemessen wurden. Die Betrach-

tungsweise des Experten, der bei vorhandenem Kronenschluss einer mehrseitigen
Bachuferbestockung die betreffende Fläche gesamthaft bewertet, überzeugt mehr.

Flugaufnahmen können je nach ihrer Qualität durchaus Beweiswert haben, wie dies

hier jedenfalls für die Aufnahme von 1964 zutrifft. Auf den genauen Flächeninhalt
der hier zu betrachtenden Bachuferbestockung kommt es zudem letztlich nicht an.

Entscheidend ist, dass die streitige Fläche — wie sie früher bestockt war — eindeutig
in einem Wuchszusammenhang mit dem südlich anschliessenden Hauptteil des Insel-
Wäldchens gesehen werden muss (vgl. BGE 107 Ib 53 E. 4a Fa//
•Sc/zwe/z. Z. Forsrwes. /9#2 J577. Das südliche Ende der Insel ist noch schmaler als das

nördliche. Die Waldeigenschaft der SUdspitze wird auch von den Kritikern mit Recht
nicht in Frage gestellt. Es erscheint in der Tat wenig sinnvoll, solche Waldzungen
vom Rumpfareal des Waldes abzutrennen und sie gesondert zu betrachten. Das muss
auch für das nördliche Ende der Insel gelten.

Dieser Ansicht waren die kantonalen Forstbeamten offenbar selbst, als sie anläss-

lieh der Schaffung des kommunalen Zonenplans vom 11. März 1977 die gesamte
Fläche der Suhreinsel als Waldareal erklärten. Dieser Auffassung war der im Namen
des Kantonsoberförsters handelnde Kreisförster noch am 23. März 1979, als er den

Gemeinderat schriftlich darauf aufmerksam machte, dass der projektierte Block A

den Waldabstand von 20 m nicht einhalte. Aus dem Schreiben des Kreisförsters geht

zudem hervor, dass auch der Gemeinderat der Waldfestlegung von 1976 zugestimmt
hatte. Am bundesgerichtlichen Augenschein vermochte der Kreisförster die Frage
nach den Gründen für die Änderung seiner Auffassung — wie sie in der Waldfeststel-

lungsverfügung vom 17. April 1979 zum Ausdruck kommt — nicht überzeugend zu

beantworten. Er berief sich auf die genauen Messungen, die er am 3. April 1979 mit

Gemeindevertretern durchgeführt habe. Andererseits räumte er ein, dass er seine

neue Waldfeststellungsverfügung bereits auf den Augenschein mit den Gemeindever-
tretern vom 3. April 1979 hin vorbereitet habe. Eine solche Begründung der Mei-

nungsänderung Uberzeugt nicht. Dies umsoweniger, als das Kriterium der «ausge-
messenen Flächen» für die Festlegung einer Waldgrenze — wie sie sich aus dem ge-

richtlichen Gutachten eindeutig ergibt — weder 1976 noch 1979 entscheidend sein

konnte. Es entsteht der Eindruck, dass hier mit der Zurücknahme der Waldgrenze
um rund 20 m der Wald nach dem projektierten Block A bestimmt wurde und nicht
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umgekehrt der Standort des Blocks nach dem Wald, wie es richtigerweise hätte ge-
schehen sollen.

Gewichtige Argumente sind gegen den Inhalt des Gutachtens nicht vorgebracht
worden. Eine Abweichung von der Auffassung des Experten würde sich im übrigen
nach ständiger Rechtsprechung nur rechtfertigen, wenn die Expertise auf einer fal-
sehen Auslegung des Gesetzes beruhen oder irrtümliche tatsächliche Feststellungen,
Lücken oder Widersprüche enthalten würde (unveröffentlichte E. 4b des Urteils 106

Ib 231ff.; 101 Ib 408 E. 3b aa; 94 I 291; 87 1 90 E. 3). Ein solcher Tatbestand liegt hier
klarerweise nicht vor, weshalb für das Bundesgericht kein Anlass besteht, von der im
Gutachten vorgenommenen forstwissenschaftlichen Sachverhaltsfeststellung abzu-
weichen.

6. Aufgrund der Expertise steht fest, dass selbst die heute noch vorhandenen
Reste der ehemaligen Bachuferbestockung wegen ihres natürlichen Wuchszusammen-
hangs mit dem südlich anschliessenden Inselwäldchen als Waldzunge und mithin als

Waldareal zu betrachten sind. Darüber hinaus ist aufgrund des Forstpolizeirechts fest-
zustellen, dass für die Beurteilung nicht der heutige, sondern der frühere Wuchs
massgebend ist (BGE 104 Ib 235/236 E. 2a Fa// «A/o/rore»/. Die in der Mitte der
70er Jahre noch vorhanden gewesene Bestückung ist seither in erheblichem Mass ver-
mindert worden; nicht nur östlich des Sägereikanals, sondern auch auf dem nördli-
chen Ende der Suhreinsel selbst wurden Bäume und Sträucher geschlagen. Die Akten
enthalten keine Anhaltspunkte dafür, dass diese Rodungshandlungen im Einklang
mit dem Forstpolizeirecht vorgenommen wurden. Vielmehr geht aus dem Bericht der
Gemeinde vom 8. Januar 1982 hervor, dass die damalige Grundeigentümerin eigen-
mächtig und ohne entsprechende Bewilligung roden liess. Im Gegensatz zur Auffas-
sung des Gemeinderates war die Grundeigentümerin zu unbewilligten Rodungen
nicht berechtigt. Der Umstand, dass das Areal bis an den Sägereikanal heran in der
Wohn- und Geschäftszone lag, gab kein Recht auf unbewilligte Rodung (BGE 101 Ib
313 Fa//«S//va/>/a«a» ScAwe/z. Z. Forsrwes. 7976 7567. Forstpolizeirechtlich ist unerheb-
lieh, ob in dem damals gültigen Zonenplan die Insel nicht als Wald eingestuft war, son-
dem im übrigen Gemeindegebiet figurierte. Massgebend sind vielmehr die tatsächli-
chen Wuchsverhältnisse (vgl. E. 3).

Ist aber auf die früher vorhandene Bestückung abzustellen, so ist die streitige
Fläche sowohl bei gesonderter Betrachtung des Ufergehölzes auf der Nordspitze der
Insel als auch aus der sich aufdrängenden Sicht des Wuchszusammenhangs mit dem
übrigen Teil des Inselwäldchens als Waldareal zu betrachten. Indem das Verwaltungs-
gericht dies verneint und die Einhaltung des Waldabstandes durch den Block A bejaht
hat, hat es Bundesrecht verletzt (Art. 104 lit. a OG).

Kommentar zum Entscheid «Kyburz»:

/VacA r/em FnMcAe/c/ «/WAenxr/o//» (s/Wie ScAweiz. Z. Fors/wes. 7952 J55//7 «nrf «AT/s-

«acA/» (s/eAe ScAwe/z. Z. Forsfwes. 79SJ 257./£/ /st r/Zes na« /n«erAa/A ron wewger a/s 2
JaAre« de/- <7/7ae, ./ZA- dfe/ora/AcAe Frax/s seAr Ae</ea/e«7e IFa/<//è.srsre//;/«gse/7/scAeW.

Zw Frage, w/ewe/r r/er Fa«/o« se/fest t//e afe FaAmeaAesrAnmaag z« vers/eAeade Awmfes-

recAf/icAe fFaAA7e//«/Aoa we/7er AoakreAs/e/ea Aa««, gaA AtsAesonrfere </er F«/.scAe/<7 «Aw/'eas-
do//» graadsä/z//cAe Z «AaAs/w«Are.
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OA de/- PF/'//e des ars/zrang/zcAen Grands/äcAe/gen/ämers, e/'nen PFa/d za scAa//en oder

n/AA/, Ae/' de/- Pes/s/eAang de/- PFa/d<7aaA7ä/ za AeräcAs/'cA//gen se/', geA/ n/'cA/ aas dem PForZ/aa/

von /fr/. 7 PPo/K Aervor. DarcA 7n/er/zre/a/z'on de/- PFor/e «angeacA/e/ de/- Pn/s/eAang...» Aam

das Aandesger/cA/ /'m Pa// «Àï/snacA?» zam ScAA/ss, d/eser PF/7/e se/' n/'cAf re/evan/.

Das ProA/em, w/e /fas/äa/er von PFa/dangen /PFa/dzangen/ recA/AcA za AeAande/n s/nd,

/-egeA d/e Lega/de//n/'A'on /'n /(/•/. 7 PPo/F eAen/aAs n/'cA/ ex/zAz/7. /m PaAe «M/rensdor/zz — Ae-

Zre/Tend AacAa/erAes/ocAang — warde me/Aod/scA so vorgegangen, dass e/'nma/ de/- /fas/äa/er

,/ar s/'cA a//e/n, sodann der ZasammenAang m/7 der angrenzenden — aAse/'Zs a/s « PFa/dzz aner-
Aann/en — Äes/ocAang Aear/e/7/ warden (verg/e/cAe /'m e/'nze/nen den Pn/scAe/'d e/Varensdor/zz,).

/m PaAe «PvAarzzz war nan ams/r/7/en, oA Ae/' e/'ner Aewa/de/en /anggezogenen //nd an/ Ae/den

Se/7en scAma/er werdenden P/ass/'nse/ der an/ere /fas/öa/er recA///cA nocA PFa/d se/' oder n/cA/.

Aar s/cA a//e/n Ae/racA/e/, s/e/A der an/ere /( as/äa/er an/grand se/ner ger/ngen ZasdeAnang nar
dann PFa/d /m PecA/ss/'nne dar, wenn aacA nocA d/'e Ae/'den Aaamre/'Aen an den i//ern des

SacAes /'n d/e za Aear/e/'/ende A/äcAe e/'nAezogen werden Aönnen. D/es soA nacA /I ns/'cAz des Aan-

desger/cA/s dann gescAeAen, wenn d/e/ragA'cAen Adame e/'n gescA/ossenes AT/onendarA A/'/den,

was vorAegend an/er anderem m/7 ZnAA/enaAme von Pn/Z/b/os Ae/aA/ werden Aonn/e.

Der ZasammenAang der/ragAcAen Aes/oeAang m/7 dem 7/an/z/Aom/z/ex des /nse/wä/dcAens

warde zadem e/ndea/zg Ae/aA/. Da d/e Äes/ocAang aa/ dem ganzen /nse/wä/dcAen sowoA/

Ao/an/scA-A/'o/og/scA, w/'e aacA /'n /'Arer/orsZ/zoAze/'AcAen PanA/zon e/'ne P/nAe/7 A/'/de, se/' es wen/g

s/'nnvo//, so/cAe PFa/dzangen vom Pam/z/area/ des PFaA/es aAza/rennen and s/'e gesonder/ za Ae-

/racA/en.

D/'e Pn/w/cA/ang, d/e darcA d/'e PecA/s/zrecAang /'n den PäAen «/Värensdor/zz and «Aj/Aarzzz

e/'nge/e/7e/ worden As/, verAze/e/ e/'ne scAema//scAe PFa/d/es/s/e//ang nacA re/'n c/aan//7a//'ven Pr/'-

Zer/'en. Pan/ona/e P/cA/An/en /ar d/'e PFa/d/es/s/eAang vermögen den Aea//gen /ln/orderangen

nar dann za genägen, wenn s/'e AezägA'cA der Mndes//7äcAe n/'cA/ za and(//erenz/er/ s/'nd and d/'e

an/er Gms/änden Aesondere/anA//ona/e fledea/ang e/'ner Aes/ocAang /'m AonAre/en Pa//e ver/an-

gen. P/'ne mögAcAs/ e/'nAe/7//cAe Prax/s Aann nar darcA d/'e s/e//ge PFe/7erA/7dang der./ar d/'e PFa/d-

/es/s/eAangzas/ändzgen Pors//ea/e anAand AonAre/er Ae/s/z/'e/e erre/'cAz werden.

Fon Aesonderem 7n/eressezs/der Pn/scAe/'d PyAarzaacA wegen der AescAwerde/eg/'//'ma//'o«.

McA/ e/'ne nacA /fr/. 72 TVa/ar- and //e/ma/scAa/zgese/z AescAwerdeAerecA//g/e Organ/'sa//'on

oder d/e Geme/'nde erAoAen P/'ns/zraeA, sondern e/'n Pr/'va/er. D/esem warde an/grand von /fr/.
70J ///. a Pandesgese/z äAer d/e Organ/sa/zon der AnndesrecA/s/zßege vom 76. DezemAer 7977

d/'e AescA werdeAerecA/zgangzaerAann/. /f/s TVacAAar war er nämA'cA darcA d/e PFa/d/es/s/eAang

«AeräAr/zz and Aa//e «e/'n scAa/zwärd/ges /n/eresse an deren /f a/AeAnng oder /I nderangzz.
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Das Waldsterben und die Insekten

Von We/WZ SatoTOIVÉV'fer Oxf.: 425.1:145.7x18.28

(Aus dem Institut für Phytomedizin, ETH, 8092 Zürich)

«Waldsterben: Zürcher Forstleute sind überrumpelt» (7ages Anze/ge/; 19.8.1983).

Dieser Titel ist falsch und richtig zugleich. Schon lange haben Forstleute und Biologen
auf die Gefahren der Luftverschmutzung hingewiesen, so auch in dieser Zeitschrift
(Schweiz. Z. Forstw. 737: Nr. 3, 1980). Die Fachgruppe «Luftverunreinigung» der In-
ternationalen Union forstlicher Versuchsanstalten (IUFRO) hielt seit 1957 10 Tagun-
gen mit 287 Referaten; 1978 verabschiedete sie eine Resolution Uber maximale Im-
missionswerte zum Schutze der Wälder. Leider sind alle diese Bemühungen ohne
grosse Wirkung geblieben. Es brauchte die plötzliche Verschärfung des Krankheits-
bildes im Sommer 1983 um die öffentliche Meinung aufzurütteln. Das Ausmass der
Symptome hat nun aber tatsächlich auch die Fachleute überrumpelt und Bestürzung
ausgelöst. Diese Situation rechtfertigt, dass diesbezügliche Kenntnisse und Beobach-
tungen in grösseren Zusammenhängen neu überdacht und im Hinblick auf neu anlau-
fende Überwachungsprogramme bekannt gemacht werden.

Nach einer Periode hektischer Forschungsbemühungen herrscht mittlerweile Ei-
nigkeit darüber, dass das Waldsterben eine komplexe Erscheinung ist, indem eine
Vielzahl möglicher Einflüsse oder Kausalketten zu den bekannten Krankheitsbildern
führt. «£7« Zweifel darf jedoch ausgeschlossen werden: Bei den Baumerkrankungen
im heutigen Umfang kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass die "Primärkon-
ditionierung" Für die sichtbaren Schadsymptome durch Schadstoffe aus der Luft er-
folgt» (£. ZÎVsMét, 1983). Die Schadstoffbelastung führt bei den Bäumen unter ande-
rem zu einer Spaltöffnungsstarre, wodurch die Transpiration dauernd erhöht wird
und zu einem Wassermangel führt (W. Larc/ier, 1973). Es überrascht somit nicht,
wenn Krankheitssymptome der Luftverschmutzung und einer Dürreperiode nicht
auseinandergehalten werden können und dass sich das Baumsterben besonders nach
der Trockenperiode im Sommer 1983 plötzlich verschärfte. Weil aber ein physikalisch
oder chemisch bedingter Stress den Energiehaushalt der Pflanze beeinträchtigt, wird
die Befallsresistenz gegenüber biologischen Schaderregern ganz allgemein erniedrigt.
Pilzepidemien und Massenvermehrungen von Insekten sind zu erwarten, und sie
dürften das Waldsterben ganz erheblich beschleunigen.

Beim Stichwort Insekten denkt der Forstmann sofort an Borkenkäferkalamitäten.
In Norwegen fielen dem Buchdrucker 7/w ry/rogra/i/ius in den Jahren 1978 bis 1980
4 Millionen m' oder 10 bis 12 Millionen Fichten zum Opfer. Die Katastrophe war
durch eine Kombination von Windwurf und Dürre ausgelöst worden. Sie erlosch
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wieder, als die Witterung für den Käfer ungünstig wurde (Z. ßa/cke, Z,. Straw/, 1981).

In Mitteleuropa ist die Situation anders: die Andauer der Luftverschmutzung und
somit die Anfälligkeit der Bäume ist hier in erster Linie vom Verhalten der Bevölke-

rung in einer hochindustrialisierten Gesellschaft abhängig. Es bleibt die Frage, ob sie

rasch genug reagieren wird. Im stark immissionsbelasteten Grenzgebiet von Bayern,
der CSSR und der DDR wurde im September 1983 eine deutliche Zunahme des Bor-
kenkäferbefalls beobachtet.

Weniger bekannt sein dürfte, dass der Graue Lärchenwickler, Ze/'rap/?era rf/n/ana

in immissionsgeschädigten Fichtenbeständen zu Massenvermehrungen neigt (Zcfärek

er ßr/., 1980). Seit 1924 wurden in der Tschechoslowakei sechs verschiedene Massen-

Vermehrungen beobachtet, drei davon im Erzgebirge. Anders als die Gradationen auf
der Lärche in den Alpen dauerten sie jeweils mehrere Jahre, und sie wiederholten
sich im gleichen Gebiet in immer kürzeren Zeitabständen; nämlich 1924 bis 1932,

1965 bis 1970 und 1979 bis 1983. Schon seit 1976 herrscht in den Iser- und Riesengebir-
gen östlich der Elbe eine Massenvermehrung, die sich inzwischen auf Uber 50 000 ha

ausgedehnt hat. Am nordwestlichen Fuss dieser beiden Mittelgebirge wurden Ende
der 60er Jahre zwei grosse thermische Kraftwerke auf Braunkohlebasis in Betrieb ge-

nommen. Weil die Raupen des Lärchenwicklers vor allem den Trieb und die Nadeln
des laufenden Jahres fressen, die älteren Nadeljahrgänge aber bereits der Luftver-
schmutzung zum Opfer gefallen waren, besprühte der tschechische Forstdienst 1980

47 000 ha mit dem Pyrethroid Permethrin (Giftklasse 4) (Srar, M, SVes/ka, M, 1980).

Über die Wirkung dieser Notstandsmassnahme ist bis jetzt nichts bekannt.
Es mag überraschen, dass der Lärchenwickler auch auf Fichte vorkommen soll.

Diese sogenannte Fichtenform wird aufgrund verschiedener ökologischer und biolo-
gischer Eigenschaften, die sie übrigens mit der Arvenform gemeinsam hat, als die ur-
sprüngliche und die sogenannte Lärchenform als eine nachträglich selektionierte
Form betrachtet. (Sa/re/Kwe/Ve/; IT., 1966).

Untersuchungen über die Sexuallockstoffkommunikation der drei Wirtsformen
stützen die Hypothese, dass sowohl das populationsdynamische Geschehen als auch

die Wirtspflanzenspezifität eine genetische Grundlage hat (Baltensweiler, W., im

Druck). Ein Verständnis dieser Mechanismen ist jedoch wichtig für eine realistische
Einschätzung der Gefahr des Lärchenwicklers für die immissionsgeschädigten Fich-
tenwälder.

Den endgültigen Anlass zur Veröffentlichung dieser Betrachtungen waren nach-

stehende Beobachtungen

— die Meldung einer Massenvermehrung von Z. Äana in der Taiga bei Murmansk
(UdSSR) in der Nähe einer Fabrik (Koz/ow, A/. K, 1981) und

— das im Sommer 1983 Uberraschende Vorkommen des Lärchenwicklers auf den

Fichten des Oberengadins in einer Dichte, wie sie seit 1954 nie beobachtet
worden ist f/JiM/a/igD.
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4M>/Wanp /. Frass von Ze/rapArra rfAt/aaa an Fichte. Ausgewachsene Raupe im Zentrum. Zuoz
25.7.1983. (Photo Baltensweiler)
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Untersuchung über die Wuchsdynamik, Nachbarschaft,
soziologische Umsetzung und Qualitätsentwicklung

in natürlich verjüngten Föhren-Jungwäldern in der Gemeinde Glattfelden'

Von SZ/v/O Gun/Zier, Pfäffikon ZH Oxf.: 181.65:174.7 Pinus

(Aus dem Institut für Wald- und Holzforschung der ETH Zürich, Fachbereich Waldbau)

1. Einleitung

7 /n/gewte/rte/te/wer/cMnge«

Das Beispiel der Gemeinde Glattfelden (Forstkreis VI, Kanton Zürich) zeigt,
tss die Waldföhre auf gewissen Standorten die wirtschaftlichste Baumart sein kann,
a aber insbesondere junge Föhrenbestände aufwendig in der Pflege sind, besteht
n verständliches Interesse daran, Pflegeeingriffe möglichst gezielt ausführen zu
innen und auf das notwendige Minimum zu beschränken. Für die Qualitätsholzpro-
iktion ist zudem ein frühzeitiges Erkennen qualitativer Eigenschaften von grosser
edeutung, damit es möglich wird, das waldbauliche Flandeln auf das spezifische
'achstumsverhalten der Föhre auszurichten.

Die Qualität bei der Waldföhre ist zwar schon mehrfach untersucht worden, mei-
ens aber im Zusammenhang mit unterschiedlichen Pflanzverbänden oder verschie-
snen Herkünften. Ziel dieser Untersuchung war es hingegen, unter vergleichbaren
andörtlichen Bedingungen und einheitlicher Herkunft des Pflanzenmaterials den
influss der gesellschaftlichen Stellung der Bestandesglieder auf deren Qualität abzu-
lären, das Ausmass und die Richtung von soziologischen Umsetzungen in den ver-
:hiedenen Entwicklungsstufen zu erfassen und die entsprechenden Schlüsse für die
flegetechnik zu ziehen.

2 /ra£este//w7,g

Konkret hat sich die Arbeit auf das Untersuchen folgender Fragen konzentriert:
In welchem Stadium bzw. zu welchem Zeitpunkt der Entwicklung sind vorherr-
sehende Bäume in ihre dominierende Position aufgestiegen — mit anderen
Worten: Bis zu welchem Alter finden soziologische Umsetzungen im Bestand
noch statt, und wann spielt sich der entscheidende Konkurrenzkampf ab?

' Zusammenfassung eine Diplomarbeit, die im Jahre 1982 im Fachbereich Waldbau ausge-
ihrt wurde.
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— Sind vorherrschende Bäume älter als die übrigen? Wie gross sind die Altersunter-
schiede allgemein und zwischen den soziologischen Klassen?

— Besteht ein Zusammenhang zwischen Konkurrenzdruck und soziologischer Stel-

lung?
— Inwieweit hat die Dichtehaltung einerseits und die soziologische Stellung anderer-

seits einen Einfluss auf die Qualität der Bestandesglieder? Insbesondere interes-
siert, ob bei vorherrschenden Bäumen generell eine schlechtere Qualität nachge-
wiesen werden kann.

2. Material und Methode

2.7 t/ifrm/c/tf

Für die Untersuchung war die Erhebung zahlreicher Kriterien notwendig, so dass

eine Beschränkung auf fünf Untersuchungseinheiten mit je rund 100 Waldföhren, ver-
teilt auf die Entwicklungsstufen Jungwuchs bis Stangenholz, unumgänglich war 7/17-

7/Wi/ng 77. Die zu diesem Zweck gewählten rechteckigen Flächen liegen auf einer

Landeskarte der Schweiz, 1:25 000, Blatt 1051 Eglisau * Aufnahmeorte

Reproduktion mit Bewilligung des Bundesamtes für Landestopographie vom 30.9.83

/(77/Mrr«# 7. Die Untersuchungseinheiten in der Gemeinde Glattfelden, Abteilung 2 (zwei Dik-
kungen und ein Verjüngungskegel).
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Höhe von gut 450 m ü.M., sind kaum geneigt und leicht südwestexponiert. Die geolo-
gische Unterlage wird von der Oberen Süsswassermolasse gebildet, die ihrerseits von
einem Deckenschotter überlagert wird.

Pflanzensoziologisch gesehen handelt es sich bei den untersuchten Objekten um
ein Ca/p/n/on.

Die mittlere Jahrestemperatur der Region dürfte bei 10 °C liegen und die jährliche
Niederschlagsmenge bei 800 bis 1000 mm. In den Wirtschaftsplänen, in denen sich
leider nichts über die eigentliche Herkunft der Föhren finden lässt, wird wiederholt
daraufhingewiesen, dass der Boden in diesem Gebiet zur Verunkrautung neigt. Die
jetzige Föhrengeneration soll aus einem Altbestand, der mit rund 150 Jahren im
Saum- bzw. Schirmschlagverfahren verjüngt worden ist, hervorgegangen sein. Um
die natürliche Verjüngung dieser Bestände noch zu erleichtern, wurde die Bodenober-
fläche an mehreren Orten aufgeschürft. In einigen Fällen wurde sogar mit Streifensaa-
ten nachgeholfen.

2.2 Afesswwge« ««fiMHSwerfi/rtg

Zur Identifizierung der Bäume innerhalb der Rechtecke wurden alle lebenden
Föhren mit einer Nummer versehen und gemäss der Kraft'schen Baumklassierung
einer bestimmten soziologischen Klasse zugeordnet. An jedem dieser Bäume wurden
Brusthöhendurchmesser (respektive Basisdurchmesser), sämtliche Astdurchmesser
eines Astquirls und die Distanz des betreffenden Baumes zu seinen jeweiligen Kon-
kurrenten ermittelt. Zum Erfassen der Baumhöhen zu verschiedenen Zeitpunkten
wurden zusätzlich immer zwei Höhenmessungen durchgeführt sowie das Alter be-
stimmt und die Geradschaftigkeit gutachtlich angesprochen.

Dass die einzelnen Messargumente nur über sehr einfache mathematische Be-
Ziehungen ausgewertet werden konnten, lag auf der Hand. Für die Astigkeit hat Van
Miegrot folgenden Ausdruck gefunden:

Die nachstehende Formel wurde in der Absicht entwickelt, auch den Konkur-
renzdruck, dem das eingemessene Bestockungselement (hier «Zentraibaum» ge-
nannt) ausgesetzt ist, mit einem mathematischen Ausdruck zu charakterisieren.

H-D

n Anzahl Aste
d Astdurchmesser
H Baumhöhe
D Brusthöhendurchmesser

Hz Höhe des Zentralbaumes
Hk Höhe des Konkurrenten
n Anzahl Konkurrenten
d Distanz zwischen Zentralbaum und Konkurrent
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Die Mittelwerte wurden zumeist nach soziologischen Klassen gebildet, miteinan-
der verglichen und auf signifikante Abweichungen hin untersucht, wobei der Holm's-
Test verwendet wurde. Die Kriterien dieses Testes sind schärfer formuliert als bei der
einfachen Streuungszerlegung, die sich in diesem Fall ohnehin als unzulänglich
erwies.

3. Ergebnisse

J. 7 Sto/te/rana/yse

Es muss vorausgeschickt werden, dass die vorgefundenen Stammzahlen in den

Untersuchungseinheiten relativ hoch sind. Es ist anzunehmen, dass die Ergebnisse,
vor allem die Aussagen über die Qualität, nicht ohne weiteres auf weniger dichte Be-

stände übertragbar sind.
Eine Zusammenstellung von Stammzahl und Durchschnittsalter pro Fläche

findet sich in 7bfe//e 7.

7h6e//<? /. Stammzahl pro Hektar und Gesamtdurchschnittsalter der Untersuchungseinheiten.

F/acAe /V/Au /t/ferx f/aAreJ

A 71 429 6,41
B 23 333 9,01
C 13 475* 8,97
D 10 357 11,01
E 7 000 14,75

* 9 821 Föhren und 3 654 Fichten

Erwartungsgemäss nimmt mit zunehmendem Alter der Anteil der herrschenden
und mitherrschenden Bäume an der Gesamtstammzahl zu, während bei der Klasse

der beherrschten und unterdrückten tendenziell eine Abnahme zu beobachten ist.

Die Klassenmittelwerte beim Alter haben durch ihre geringen Abweichungen vom
Altersdurchschnittswert der gesamten Fläche sehr überrascht. Die grösste Differenz
zwischen den soziologischen Klassen ist praktisch immer geringer als ein Jahr; jeden-
falls führt die Altersanalyse zum Schluss, dass der Wachstumsvorsprung der vorherr-
sehenden Bäume nicht auf einem Altersunterschied beruht, was auch mit dem er-
wähnten Holm's-Test nachgewiesen werden kann.

Die Auswertung der Höhenzuwachse zeigt eine enge Verknüpfung mit der sozio-

logischen Stellung im Bestand. Die abnehmende Leistung der unteren Schichten äus-

sert sich auch in einer geringeren absoluten Höhe und führt zu immer grösser werden-
den Unterschieden mit zunehmendem Alter. Mit absteigender soziologischer Stellung
nimmt auch der Brusthöhendurchmesser ab. Beim Schlankheitsgrad lässt sich gerade

die umgekehrte Beziehung nachweisen. Bei allen bisher erwähnten Kriterien, deren

Klassendurchschnitte eine Abhängigkeit von der soziologischen Stellung erkennen
lassen, sind die Unterschiede statistisch gesichert. Die allgemein höheren Schlank-
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heitsgrade auf der dichter bestockten Fläche B gegenüber Fläche C, aber auch die auf-
fallend hohen Werte der übrigen Untersuchungseinheiten bestätigen den Einfluss der
Stammzahl pro Hektar auf den Schlankheitsgrad.

2.2 Ste/o/og/scfte S/e//««# und f/mse/zw/tg

Zu einem weiteren überraschenden Resultat hat die Auswertung der soziologi-
sehen Umsetzung geführt. In 7o6e//e 2 ist der prozentuale Anteil der Bäume, welche

7aM/e 2. Soziologische Umsetzungen; rechts: aufgestiegen, Mitte: unverändert, links: abgesun-
ken. (Abstiege in der vorherrschenden bzw. Aufstiege in der unterdrückten Klasse sind nach
Definition ausgeschlossen).

Fläche A

Periode 1980 - 82

Fläche B

Periode 1979 - 82

Fläche D

Periode 1976 - 82

Fläche E

Periode 1973 - 82

^\||ntwicklungs-
^\tendenz
Soziolo-\.
gische KLasse'-v.

abge-
sunken

unver-
ändert

aufge-
stiegen

abge-
sunken

N*

unver-
ändert

aufge-
stiegen

abge-
sunken

unver-
ändert

aufge-
stiegen

abge-
sunken

unver-
ändert

aufge-
stiegen

vorherrschend 52,6 £ 47,4 je - 21,4 # 78,6 * - 11,1 88,9 # - 42,9 je 57,1 je -

herrschend 15,8 # 31,6 je 52,6 je 41,7 je 20,8 37,5 je 43,3 je 27,0 # 29,7 je 35,7 je 10,7 je 53,6 je

mitherrschend 71,4 * 14,3 je 14,3 je 36,4 je 9,1 je 54,5 * 61,9 je 4,8 je 33.3 je 47,4 je 15,8 # 36,8 £

beherrscht/
unterdrückt - 81,4 je 18,6 % - 92,1 7,9 % - 78,1 0 21,9 9& - 70,3 je 29,7 je

innerhalb einer bestimmten Anzahl Jahre umgesetzt haben, zusammengestellt. Trotz
der unterschiedlichen Zeitintervalle auf den einzelnen Flächen ist unverkennbar,
dass Umsetzungen noch bis ins Stangenholzalter möglich sind und auch stattfinden.
Die Dynamik dieses Vorgangs bleibt offenbar in Richtung Absinken wie Aufsteigen
in allen Untersuchungseinheiten erhalten. Ausserdem ist erstaunlich, dass o//esoziolo-
gischen Klassen an den Umsetzungen beteiligt sind, einschliesslich der Klasse der
Vorherrschenden. Daraus ergeben sich zwei wesentliche Schlüsse: Zum einen, dass
heute vorherrschende Föhren nicht unbedingt schon in früher Jugend in der gleichen
Position vorzufinden sind, zum anderen, dass auch später (Stangenholzstufe) ein
Aufstieg in die vorherrschende Klasse nicht ausgeschlossen ist.

2.2

Trotz fehlender Signifikanz beim Vergleich der Mittelwerte von aufeinanderfol-
genden soziologischen Klassen zeigt /IWiM/ng 2 zumindest trendmässig, dass ein
enger Zusammenhang zwischen der soziologischen Stellung eines Baumes und dem
Konkurrenzdruck, ausgehend von den umliegenden Bäumen, besteht, obwohl die
Konkurrenz über die Kronendurchmesser, die relative Höhe des Zentralbaumes zu
seinen Konkurrenten und die Entfernung zu diesen nur mangelhaft erfasst worden
ist.
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m
N
N
C
2?
k_
3

5C
C

5
v - vorherrschend
h herrschend
m mitherrschend
b beherrscht
u - unterdrückt

v h m b

Konkurrenzdruck in Abhängigkeit von der soziologischen Stellung.

7oée//e J. Astigkeit (Astigkeitswert nach Van Miegrot); Klassenmittelwerte und Standardab-
weichungen.

soziologische Klasse

Fläche v h m b u

X X *x X *X X *x X

A 7.75 3.24 5.45 2.80 5.38 2.93 4.91 2.51 3.39

B 7.98 4.62 7.02 4.26 6.79 3.58 9.55 3.96 11.03

C 5.22 2.02 6.51 3.26 5.50 3.69 6.54 4.51 9.13

D 3.23 2.20 2.89 1.36 3.18 1.68 3.21 1.74 3.95

J. 4 ßr«r//7äfs/werkma/e

In 7aôe//e J kommt zum Ausdruck, dass die Astigkeit wider Erwarten nicht mit

der soziologischen Stellung korreliert ist. Die Bemerkung, dass dieses Resultat wahr-

scheinlich nur für dichte Bestände Gültigkeit hat, wurde bereits früher gemacht.
Zwischen der Astigkeit und dem Konkurrenzdruck konnte ebenfalls kein Zusam-

menhang gefunden werden. Auch die Auswertung der Geradschaftigkeit hat bestätigt,
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dass die gesellschaftliche Stellung keinen Einfluss auf dieses Qualitätsmerkmal hat,
mit Ausnahme der Klasse der Unterdrückten. Somit sind vorherrschende Föhren
weder astiger noch weisen sie schlechtere Stammformen auf gegenüber Individuen
niedrigeren soziologischen Ranges. Dieses Ergebnis ändert sich auch dann nicht,
wenn die beiden Qualitätsmerkmale Astigkeit und Geradschaftigkeit integriert be-
trachtet werden anstatt jedes für sich allein JJ. Einzig in der Klasse der Un-

/4ii/Af/im# J. Qualität (Astigkeit und Geradschaftigkeit) und soziologische Stellung; (die Kreis-
durchmessen entsprechen dem Astigkeitsdurchschnittswert der jeweiligen Baumklasse.

terdrückten sind überdurchschnittlich viele qualitativ schlechte Bestandesglieder ver-
treten. Die Qualitätsunterschiede von einer Untersuchungseinheit zur anderen sind
gering, abgesehen von Fläche D, wo die Geradschaftigkeit und die Feinastigkeit deut-
lieh besser sind.

Eine interessante Beziehung konnte zwischen dem Schlankheitsgrad und der Qua-
lität gefunden werden: Bei Föhren mit hohem Schlankheitsgrad treten offenbar ver-
mehrt «grobe Mängel» auf, wie aus 7bbe//e4ersichtlich ist.

7aie//e 4. Einfluss des Schlankheitsgrades auf die Geradschaftigkeit. Mittelwerte, Standardab-
weichungen und t-Test am Beispiel der Fläche B.

h/d
Qualitäts- Anzahl — C
klasse Werte

X

Gerade 33 132.79 50.75
1 ei che Mängel 15 133.60 57.66

Schlangenwuchs S 157.13 93.55

grobe Mängel 41 166.32 73.75

t-Test: |x-j - x^|

t 1.993
0.05;72

t. 2.112ber

*1 * *4
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4. Diskussion

4.7 .Ste//wrtg«tf/î/we Fo/gerr/Hge« /«/• rf/e Praxis

Die meisten Ergebnisse der Strukturanalyse haben keine Überraschung gebracht.
Hingegen wurde nicht erwartet, dass bei allen Untersuchungseinheiten praktisch
keine Altersunterschiede innerhalb des Bestandeskollektivs festzustellen sind,
obwohl es sich um Naturverjiingungen handelt. Eine abschliessende Antwort für
diese Erscheinung ist nicht gefunden worden. Als mögliche Ursachen kommen die be-

reits erwähnte Bodenschürfung, die Periodizität der Samenjahre, die zeitlich be-

grenzte Bodengare (vergleiche F //««z/ke/; 1956) oder die Föhrenschütte in Betracht;
möglicherweise auch eine Kombination von mehreren Faktoren.

Der Eindruck, dass die Untersuchungseinheiten in der Gemeinde Glattfelden
sehr dicht bestockt sind, wird von M. D/ppei, 1982, der den Einfluss der Standraum-

grosse bei Föhrenpflanzverbänden untersucht hat, bestätigt. Einen weiteren Hinweis
auf die grosse Dichte der Bestände geben, wie bereits erwähnt, die auffallend hohen
Schlankheitsgrade. Der kritische Wert für Föhre scheint zwar höher als bei Fichte zu

liegen, auch S. Dq/is, 1962, hat in seiner Untersuchung — allerdings unter ganz ande-

ren Standortsbedingungen — sehr hohe Schlankheitsgrade gefunden, aber die Ver-

gangenheit der Glattfelder Föhren zeigt doch, dass die Stabilität der Bestände ungenü-
gend ist.

Die Astigkeit von vorherrschenden Föhren ist auch von //. Foege/i, 1953, unter-
sucht worden. Seine Feststellung, wonach sich vorwachsende Jungföhren rasch zu

Protzen entwickeln, abholzig und grobastig werden, steht im Widerspruch zu den Be-

obachtungen, die in Glattfelden gemacht worden sind. Die Untersuchungen von P.

/4tez, 1970, und M. Dippel, 1982, geben Anhaltspunkte dafür, dass diese unterschied-
liehen Resultate mindestens teilweise mit der ungleichen Bestockungsdichte der
beiden Untersuchungsobjekte zusammenhängen. Der Grund, dass vorherrschende
Bäume im Durchschnitt qualitativ nicht schlechter sind, kann allerdings auch darin

liegen, dass ein Teil der Vorherrschenden früher einer tieferen Klasse angehört hat,
in der er dank entsprechender Milieueinflüsse feinastig geblieben und erst später in

die heutige Position aufgestiegen ist. Dies würde aber voraussetzen, dass die Fein-

astigkeit dieser Föhren nicht genetisch bedingt ist. Aus dem Ergebnis von Astigkeit
und Qualität überhaupt sowie der soziologischen Umsetzungstendenz kann für die

Pflege abgeleitet werden, dass es weder notwendig noch sinnvoll ist, die vorherr-
sehenden Föhren grundsätzlich zu entfernen. Andere Arbeiten zum Thema soziolo-

gische Umsetzungstendenz haben allerdings nicht zum gleichen Resultat geführt: //.
Z,e/6w«rf,gw/, 1976, hat bei jungen Eichen eine rasche Abnahme der soziologischen Um-

Setzungen gegen das Stangenholzalter hin und zunehmend nur noch Abstiege festge-
stellt. /. De/varoc, 1975, hat bei Fichtenpflanzungen zwar grosse Veränderungen in der

hierarchischen Ordnung unmittelbar nach dem Einbringen der Pflanzen (das heisst

nach zwei bis drei Jahren) beobachtet; dann aber folgte offenbar ein abrupter Still-
stand der Umsetzungsvorgänge.

Für die Praxis von Interesse dürfte zudem die Beziehung von Qualität und

Schlankheitsgrad sein. Ein sehr hoher Schlankheitsgrad wirkt sich sowohl negativ auf

die Stabilität als auch auf die Qualität der Bestockungselemente aus.
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4.2 .Sc/i/us,sfe7we/4:t/«ge/7

An der Untersuchung und vor allem am Aufnahmeverfahren Hesse sich noch eini-
ges verbessern, das aufgrund zeitlicher und technischer Einschränkungen gewisse
Mängel aufweist: Da die Untersuchungseinheiten ungleichaltrig sind, haben sich Hö-
henmessungen von Quirlen ungleicher Jahrgänge nachteilig auf eine Interpretation
der soziologischen Umsetzungstendenzen ausgewirkt. Es muss auch zur Konkurrenz-
zahl einschränkend bemerkt werden, dass es sehr schwierig ist, die Konkurrenzver-
hältnisse im Bestand in befriedigender Weise zu erfassen. In der vorliegenden Arbeit
konnte nur die oberirdische Konkurrenz erfasst werden.

Résumé

Etude de la dynamique de croissance, des rapports de voisinage,
de la transition sociale et de l'évolution qualitative

dans de jeunes peuplements de pin sylvestre régénérés naturellement
de la commune de Glattfelden

L'étude de pins sylvestres, provenant de régénérations naturelles, depuis le stade
du recrû jusqu'à celui du perchis a permis de faire les constations suivantes, dont cer-
taines pourraient aussi influencer la technique des soins culturaux:
— La hauteur des tiges, leur accroissement en hauteur et leur diamètre diminuent

de manière significative pour des classes sociales décroissantes, alors que le degré
d'élancement et la pression de la concurrence sont en corrélation inverse avec la

position sociale.
— Les différences d'âge entre les classes distinguées dans cette étude ne sont pas si-

gnificatives et ne sont pas en relation avec la stratification sociologique.
— Des transitions sociales, en particulier ascendantes, ont été constatées presque

sans diminution jusque dans les perchis.
— L'efficacité des soins culturaux a pu être confirmée: les tiges dégagées sont mani-

festement à même de réagir aux interventions et d'affirmer durablement leur po-
sition sociale.

— Parmi les critères qualitatifs, il n'a été trouvé de corrélation ni de l'embranche-
ment ni de la rectitude du fût avec la position sociale dans le peuplement. Ce ré-
sultat semble cependant devoir être mis en relation avec la grande densité des

peuplements étudiés.
— On a de plus démontré statistiquement que les tiges de pin sylvestre à degré d'é-

lancement élevé sont de moins bonne qualité.
Traduction: Eirv/en P/e/nes
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Ein 6000jähriges Handwerk im Emmental

Von frifz J/a/ts Sc/nve/n^raier Oxf.: 852.17:836

(Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswesen, CH-8903 Birmensdorf)

Seit vielen Jahren schnitzt Fritz Oberli von der Holzmatt in Heimisbach im Em-
mental prächtige Schalen aus Weisstannenholz f/HtWWt/ng /). Keine Schale ist gleich

rlWi/Wwttg f. Schale aus einer unvollständigen Überwallung eines Tannenstrunkes. Der seitliche
Rand eines grossen Tannenstrunkes wurde während mehr als 100 Jahren überwallt. Da das
Holz des geschlagenen Baumes, also der Strunk, fast vollständig vermoderte, konnte die Über-
Wallung auf die Innenseite des ehemaligen Aussenrandes greifen und somit das Rohmaterial zu
dieser prächtigen Schale liefern.

wie die andere, bald sind es kleine runde Tassen, bald grosse ovale, krumme oder gar
gebogene Schalen unterschiedlicher Tiefe. Das Rohmaterial — überwallte Tannen-
Strünke — findet er in den Wäldern von Heimisbach im Emmental. Oberli Fritz sägt
sie so tief wie möglich ab und höhlt sie inwendig mit dem Stechbeitel und neuerdings

Schweiz. Z. Forstwes., /J* (1983) 11:915-920 915



mit einer Handbohrmaschine aus. Das Vorkommen derartiger Überwallungen ist vor-
wiegend auf das Optimalgebiet der Tanne begrenzt. Innerhalb dieses Areals kommen
sie vor allem auf flachgründigen Stellen, zum Beispiel an Hangkanten, vor. Häufig
finden sich beginnende, den Strunk nur teilweise bedeckende, selten jedoch vollstän-
dige Überwallungen. Ist es nicht erstaunlich, dass nach dem Fällen eines Baumes die

teilungsfähigen Gewebe lebend bleiben? Oft haben Kambien nach dem Tod des

Baumes noch 100 Jahrringe gebildet. Im einfachsten Falle wird der alte Strunk konti-
nuierlich von allen Seiten her überwallt. Der jährliche Zuwachs ist zuweilen recht be-

trächtlich. Die Zuwachszonen auf der jüngsten Runde zeigen, dass die für den Baum

tödliche Wunde, also die Strunkfläche, pro Jahr um einen halben Zentimeter verklei-
nert wird. Kleine Strünke überwallen in weniger als 20 Jahren 29. Bei gros-

i46M</ung 2. Vollständig überwallter Strunk einer kleinen, ehemals unterdrückten Tanne. Dank
der kurzen Überwallungszeit — 9 Jahre — blieb das Holz des gefällten Baumes erhalten.

seren Stämmen hingegen dauert es bis 80 Jahre. Es überrascht deshalb nicht, dass

während dieser Zeit der alte Stamm völlig verrottet und nur das neu gebildete, saft-

führende Holz übriggeblieben ist. Unvollständige Überwallungen weisen in der Regel

mehrere Wachstumsschübe auf; eine erste beginnende Überwallung stirbt ab, wird

aber bald von einer neuen überdeckt (/tèè/Wwng JJ. Die genaue Feststellung des

Alters ist nicht leicht, denn die Jahrringe sind in den Überwallungsstellen äusserst

schmal. Hier in engen Jahrringserien in Stämmen fehlen teilweise Jahrringe. Das

«Leben nach dem Tod» des Baumes kommt dadurch zustande, dass die Wurzelwerke
der Bäume miteinander verwachsen sind (F7«/y, 1919). Ein noch heute lebender Baum

ernährt daher das Kambium des alten Strunkes fLyrer a/., 1967). Es wurde auch beob-

achtet, dass dicke Wurzeln des alten, gefällten Baumes nach dessen Fällung lebend

bleiben und nun einem jüngeren zur Wasser- und Nährstoffaufnahme dienen. Die

Wachstumsphysiologie dürfte in diesem Falle äusserst kompliziert sein, denn der alte

Baum stellt dem jungen das Wurzelwerk zur Verfügung und der junge dagegen ver-
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^Mf/t/ung j. Drei Beispiele von unvollständig Uberwallten Tannenstrünken aus Heimisbach im
Emmental. Nicht vermoderte Reste des ehemaligen Strunkes werden durch die Überwallung
eingeschlossen. Diese, im Optimalgebiet der Tanne oft anzutreffenden Überwallungen, weisen
in der Regel mehr als 60 Jahrringe auf (eingezeichnete Zahlen).

sorgt den alten Strunk mit Assimilaten. Es ist eigentlich erstaunlich, dass aus den
Uberwallungen der Tanne nie neue Triebe entstehen. So häufig die physiologisch-
strukturelle Umwandlung bei Laubhölzern ist, also die Verwandlung eines Holz/
Rinde-bildenden Kambiums in einen sprossbildenden Vegetationskegel, so spärlich
tritt sie bei Nadelhölzern auf.
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Die Anlage, schlafende Knospen zu bilden, ist jedoch auch bei der Tanne vorhan-
den; der verschlungene Faserverlauf deutet daraufhin f/lWw'Wwng 4À Die Bildung der

4. Detail einer Oberfläche einer Überwallungsstelle. Der Faserverlauf ist unregelmäs-
sig. In den kreisförmigen Strukturen zeichnet sich die Bildung schlafender Knospen ab.

Knospen im Wurzelumlauf wird aber unter natürlichen Bedingungen immer unter-
drückt. Kambien lebender Tannenstämme sind jedoch in der Lage, austreibende
Knospen zu bilden. Unter prekären Bedingungen im Kronenraum entstehen daraus
die sogenannten Klebäste.
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Anatomisch unterscheidet sich das Holz aus Überwallungen vom normalen
Stammholz durch die auffallend kleinen Zellen, den geringen Spätholzanteil und das

Vorhandensein von vielen traumatischen Harzkanälen. Das Kambium reagiert
normal auf Umweltverhältnisse; so ist beispielsweise der Jahrring 1956 — eine Folge
des extrem kalten Februars — sowohl im Stamm als auch in der Überwallung schmal.

Hölzer mit verschlungenem, maserartigem Faserverlauf eigneten sich seit jeher
zur Herstellung von Gefässen. Nördlich der Alpen wurden seit der Neusteinzeit
(4000 v. Chr.) Maserköpfe von Eschen, Ahornen und anderen Baumarten zu Gefäs-
sen verarbeitet ßfoteer er a/., 1967). Von einigen Ausnahmen abgesehen, trifft dies
auch für die Südalpen zu. Aus zwei Siedlungen im Trentino (Lago die Ledro und
Fiavè) sind zylindrische Nadelholzgefässe mit angenähtem Boden bekannt 6466/Maag
5). Aufgrund des verschlungenen Faserverlaufs ist anzunehmen, dass es sich hierbei

/tiWWa/ig 5. Gefäss aus dem südalpinen, bronzezeitlichen Pfahlbau Fiavè bei Trento. Die prähi-
storischen Menschen benutzten den gebrochenen, inwendig vermoderten Stamm mit dem ver-
schiungenen Faserverlauf als Rohstoff zur Herstellung eines stabilen, verzugsfreien Vorratsge-
fasses. Der Boden wurde mit jungen, biegsamen Tannenzweigen angenäht und die ausgebro-
chene Stelle mit dem gleichen Material verwoben.

um Überwallungserscheinungen handelt. Einen Bauern aus dem Emmental erstaunte
die Höhe des prähistorischen Gefässes wenig, er meinte: «Hohe Strünke überwallen
rascher als niedrige, da ist mehr Druck drin». Dass es solche hochstämmigen
Uberwallungen heute noch gibt, wurde in alten, vom Sturme geprägten /tWes/msa/w-
Beständen bei Ronda, Südspanien, beobachtet. Der Bruch eines 1,5 m über Boden ab-
gebrochenen Baumes überwallte fast vollständig. Der Faserverlauf der obersten 40
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cm war verschlungen, maserartig. In unteren Teilen dagegen war die kambiale Tätig-
keit weniger gestört, hier waren bloss die Jahrringe schmäler als in der Zeit vor dem
Bruch.

Vor 6000 Jahren erkannten die Menschen die Nützlichkeit des seltenen Roh-
Stoffes; sie schnitzten daraus schwindungs- und rissfreie wertvolle Gefässe. heute ist

es die Freude am Schönen, am Aussergewöhnlichen, die den Brauch bis in unsere
Zeit Uberliefert hat.

LZ/era/i/r

F/w/y, PA. 1919: Über WurzelVerwachsungen. Schweiz. Zeitschrift für Forstwesen. 70, 37 — 41

Fyr, //., Po/sfër, //., F/'erf/er, //.-/. 1967: Gehölzphysiologie. Gustav Fischer, Jena
•Srotzer, M., ScAweAt.grwAer, F. //., SeAeF, M. 1976: Prähistorisches Holzhandwerk. Mitteilungs-

blatt der Schweiz. Ges. für Ur- und Frühgeschichte, 27, 13 — 23

920



Brikettieren und Pelletieren von Biomasse

Bericht über die Fachtagung am 8. und 9. März 1983 in Göttingen

Von 77ieo J/egetecAwe/Ver Oxf.: 839.81

(Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswesen, CH-8903 Birmensdorf)

Mit Hilfe von geeigneten Verdichtungsverfahren kann bisher ungenutzte Biomas-
se zu Briketts verarbeitet werden, die sich als Brennstoff ausgezeichnet bewähren.
Diesem Thema war die Fachtagung vom 8./9. März in Göttingen gewidmet. Als Bio-
masse wurden nicht nur primäre pflanzliche und tierische Materialien, wie zum Bei-
spiel Waldrestholz, Stroh und Laub, betrachtet. Aus der Verarbeitung und Verwen-
dung von primärer Biomasse entstehen auch sekundäre organische Reststoffe. Dazu
gehören Altpapier, Altholz, Karton, Haushaltkehricht oder Klärschlamm. Dieses Ma-
terial lässt sich erst dann energetisch nutzen, wenn es unter kontrollierten Bedingun-
gen zu geeigneten Brennstoffen umgewandelt wird. Die lockere, feuchte, inhomo-
gene und «weiche» Biomasse wird zerkleinert, getrocknet, gemischt und zu schüttba-
ren Stücken («Presslingen») verdichtet. Im Mittelpunkt dieser Umwandlung steht
der mechanische Pressvorgang. Diese Technologie befindet sich in einer neuen Ent-
wicklungsphase, obwohl sie schon seit Jahrzehnten angewendet wird. Je nach dem
Format der Presslinge unterscheidet man Briketts mit mehr als etwa 2 cm Durchmes-
ser und Pellets, die kleiner sind.

Verschiedene Gründe sprechen dafür, aus organischen Reststoffen Briketts und
Pellets herzustellen:

- Die zum Teil im Sommer anfallende, verderbliche Biomasse wird für den Ge-
brauch im Winter konserviert.

- Die auf 15 bis 18% Feuchtigkeit getrockneten Briketts verbrennen umweit-
freundlicher und effizienter.

- Die voluminöse Biomasse wird so stark verdichtet, dass sich der Transport- und
Lageraufwand für die Presslinge um ein Mehrfaches verringert.

- Die Korngrösse kann bedarfsgerecht auf die Beschickungseinrichtung der Feue-

rung abgestimmt werden. Unterschiedlichste Biomasse kann zu einheitlichen, ge-
normten und kesselgerechten Brennstoffen aufgearbeitet werden.

- Die anfallenden Reststoffe lassen sich gezielt mischen, so dass sie gut verbrennen.

- Entsprechend dem Verkaufserlös von Biomasse-Briketts werden bisher nicht ge-
handelte Reststoffe verwendbar und für die Rückgewinnung interessant.
Briketts und Pellets werden in mehreren Verfahrensschritten hergestellt. Die

Reststoffe sind zu sammeln und je nach Art des Ausgangsmaterials zu zerkleinern.
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Steine und Metallteile müssen aussortiert werden. Häufig ist es notwendig, das Mate-
rial zu trocknen und zu mischen. Dann wird gepresst. Bei jedem Verfahrensschritt, be-

sonders beim Trocknen, muss eine Technologie angewendet werden, die mit einem
möglichst geringen Energieaufwand auskommt.

Die Tagung vermittelte eine wertvolle Übersicht über die auf dem Markt erhältli-
chen Brikett- und Pellet-Pressen. Einzelne Maschinenhersteller bieten schon seit

vielen Jahrzehnten derartige Pressen an, viele andere betätigen sich erst seit wenigen
Jahren auf diesem Gebiet. Die angebotenen Pressen lassen sich drei Konstruktions-
Typen zuordnen:
— Kolbenstrangpressen: Ein mechanisch oder hydraulisch angetriebener Kolben

presst das Gut durch einen Kanal. Durch den Reibungswiderstand im Kanal ent-
steht der für die Brikettierung notwendige Druck.

— Matrizenpressen: Pressrollen drücken das Gut durch ring- oder scheibenförmige
Matrizen, die mit Bohrungen im gewünschten Pellet-Durchmesser versehen
sind.

— Schneckenpressen: Der Druck wird durch zwei gegenläufige Schnecken erzeugt,
die sich in einem Kanal befinden. Dieser endet in einer Düse (Brikettierkopf).
Die Leistung der angebotenen Pressmaschinen bewegt sich zwischen 0,1 bis 7,0 t

pro Stunde. Der spezifische Energiebedarf für den Pressvorgang schwankt zwischen
25 bis 70 kWh/t. Dies entspricht rund 0,6 bis 1,6 % des Heizwertes des gepressten
Gutes bei 18% Feuchtgehalt. Allerdings ist hochwertige, mechanische Energie not-
wendig, deren Erzeugung in einem thermischen Prozess ungefähr dreimal soviel Pri-

märenergie erfordert. Der Primärenergieaufwand liegt aber immer noch unter 5 %.

Fabrikate, die auch zerkleinern und trocknen, haben einen entsprechend höheren
Energiebedarf.

Der an der Leistung der Maschinen gemessene Anschaffungspreis schwankt
stark. Nach der Maschinenkapazität umgerechnet, liegen die Preise pro Tonne

Stundenleistung zwischen Fr. 35 000.— bis Fr. 310 000. —, je nach Fabrikat.
An der Tagung wurden zwei verschiedene Anwendungsbereiche der Press-

Anlagen als wirtschaftlich realistisch beurteilt:
— Eine kleine Anlage arbeitet nur dann wirtschaftlich, wenn in der Nähe trockenes

und pressfähiges Material anfällt, das der Verbraucher in der vorliegenden Form
und Menge nicht nutzen kann. Dies trifft vor allem für Sägereien, Hobelwerke
und Schreinereien zu. Häufig ist die Heizung nicht für Sägemehl, Staub und

Späne angelegt, oder der Anfall Ubersteigt den betriebseigenen Wärmebedarf.
— Im grossen Leistungsbereich wurde das «regionale Biobrennstoffwerk» als vor-

teilhaftes Konzept dargestellt. Im Umkreis von etwa 20 km könnten Altpapier,
Rest- und Altholz sowie schadstoffarm verbrennbare Kehrichtanteile eingesam-
melt und zu Briketts oder Pellets gepresst werden. Der produzierte Brennstoff
würde ungefähr in der gleichen Region als Energieträger verbraucht. Dadurch
wäre der Transportaufwand klein.
Ob solche regionalen «Biobrennstoff-Presswerke» tatsächlich in Frage kommen,

müsste unter den schweizerischen Gegebenheiten eingehend geprüft werden. Die in

Deutschland zu erwartenden Erlöse und Kosten lassen die Schätzung zu, dass ein Bri-

kettierwerk mindestens 25 000 Tonnen Jahresumsatz erreichen muss, um Wirtschaft-
lieh zu werden. Bei solchen Zahlen muss realitätsnah abgeklärt werden, ob genügend

ungenutzte Reststoffe in der Region vorhanden sind und zu welchen Kosten sie auf
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den Werkhof geführt werden können. In Berlin mussten zum Beispiel die Deponiege-
bühren für holzhaltigen Bauschutt verzehnfacht werden, bis es sich für Abbruchun-
ternehmen lohnte, das Holz auszusortieren und kostenlos einem Altholzverwerter
auf den Hof zu fahren. Derartige Probleme dürften sich auch in der Schweiz stellen.

Von forstlichem Interesse wäre allenfalls die Brikettierung von Schlagabfällen.
Weil das Waldrestholz verschiedene Stückdimensionen aufweist und feucht ist, wäre
es unumgänglich, dasselbe vor dem Pressvorgang zu zerkleinern (hacken) und zu
trocknen. Ist das Holz lufttrocken, kann der Wassergehalt weiter gesenkt werden,
indem trockenes Altpapier beigemischt wird. In Deutschland verarbeitet eine Anlage
neben anderem Material auch Waldrestholz.

Die Tagung wurde von der Solentec (Gesellschaft für solare und energiesparende
Technologien mbH, Burg 10, D-3404 Adelebsen) veranstaltet. Der Tagungsbericht,
der bei der Solentec zu beziehen ist, enthält in 23 Referaten viele wertvolle Informa-
tionen und kann jenen Interessenten empfohlen werden, die sich mit Biobrennstoffen
und mit Entsorgungsproblemen befassen.
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Schneeuntersuchungen in subalpinen Fichtenwäldern

Von T/Orts /méec/c Oxf.: 116.12:423.4:174.7 Picea

(Aus dem Eidg. Institut für Schnee- und Lawinenforschung, Weissfluhjoch, CH-7260 Davos)

1. Einleitung

Der Entschluss zu diesen Schneeuntersuchungen kam aus dem Bedürfnis heraus,
ie Kenntnisse Uber die Schneeablagerung im Wald zu erweitern und den Schnee, als

kologischen Faktor, bei der Gebirgswaldpflege vermehrt zu berücksichtigen. Die
Untersuchungen standen unter der Leitung von H. in der Gand. Im Sinne einer Vor-
udie wurde der Messaufwand bewusst klein gehalten und die Dauer auf die drei
finter 1978/79 bis 1980/81 beschränkt.

2. Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Als Untersuchungsgebiete wurden der Dürrwald (SE-Hang) und der Lusiwald
N-Hang) bei Davos-Laret, rund 1750 m U. M., gewählt. Der DUrrwald ist ein typi-
:her Weidewald mit lückigem Schlussgrad. Die Bestände des Lusiwaldes entwickel-
;n sich aus einem Kahlschlag vor rund 100 Jahren und sind heute recht gleichförmig,
leichaltrig und geschlossen.

Die jährliche Niederschlagssumme in diesem Gebiet beträgt rund 1200 mm.
Für die Untersuchungen wurden acht Versuchsflächen ausgewählt: (7a6e//e //.

àôc/fe /. Charakterisierung der Versuchsflächen.

>rf Zteze/c/mwng Sc/t/ussgrat/ Expos/Yto/t AYvgung

usiwald Bestand normal — N 38°
usiwald Bestand locker — N 38°
usiwald Bestandeslücke — 25 x 10 m N 38°
usiwald Bestandeslücke — 20 x 10 m N 0°
lürrwald Bestand licht — SE 30°
'ürrwald Bestandeslücke — 35 x 7 m SE 30°
lürrwald Waldwiese (Freiland) 100 x 75 m SE 0°
•rusatscha Alpwiese (Freiland) - (Kuppe) 0°
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3. Ausgeführte Untersuchungen

In die Untersuchungen einbezogen wurden: Schneehöhen- und Wasserwertmes-

sungen, Schneeprofilaufnahmen (Ramm-, Schicht- und Temperaturprofil) sowie Ein-
schneiungs- und Ausaperungsvorgänge. Die Messungen erfolgten im Winter 1978/79
in den vier Monaten Februar bis Mai etwa um die Monatsmitte, im Winter 1979/80

vom Einschneien an jeweils zweimal pro Monat bis zur Ausaperung. Im Winter
1980/81 wurden diese Untersuchungen nur noch am Nordhang weitergeführt.

4. Ergebnisse

4.7 Kerg/e/c/ï zw/sc/ze« Ao/z7- t/nz/

Am Nordhang entwickelte sich eine wesentlich mächtigere Schneedecke mit
einer maximal 50 bis 130 cm grösseren Schneehöhe und einem etwa doppelt so gros-
sen Wasserwert als am Südosthang.

Das Schneehöhenmaximum wurde am Südosthang im Hochwinter (Januar, Fe-

bruar) erreicht, am Nordhang im Spätwinter (etwa April).
Schmelzerscheinungen und Isothermie der Schneedecke (0 °C) traten am Südost-

hang viel früher auf.

Erste beobachtete Isothermie

7979 79S0

SE-Hang Ende März Mitte Februar
N-Hang Mitte April Anfang April

Die Bodenoberfläche gefror am Nordhang tiefer und während längerer Zeit als

am Südosthang.
Die Ausaperung erfolgte am SUdosthang deutlich früher. Die Zeitspanne zwi-

sehen dem ersten apern Südosthangfeld und dem letzten apern Nordhangfeld
(grösste Differenz) betrug 17 Tage (1979) beziehungsweise 29 Tage (1980).

Die letzten Schneedepots lagen am Südosthang in gut beschatteten Lichtungen,
am Nordhang in grossen Bestandeslücken. Am SUdosthang waren dies also die Orte

mit grosser Schneeablagerung und zusätzlich guter Beschattung, am Nordhang die

Orte mit der grössten Schneeablagerung.
Bei der mittleren Dichte der Schneedecke ergaben sich am Südosthang etwas

höhere Werte als am Nordhang.
Die aufbauende Schneemetamorphose war am Nordhang stärker ausgeprägt als

am Südosthang. Am Nordhang bildeten sich in allen Wintern in den Basisschichten
Becherkristalle. Diese Ansätze zu Schwimmschnee fehlten am SUdosthang ganz. Ver-

mutlich verhinderten die häufigen Schmelzprozesse dort die Weiterentwicklung zu

solchen Kornformen.
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2 Pb/gfe/c/i zw/sc/ien Bestand und Bestandes/neke

Der zusätzliche Vergleich mit dem Freiland an Hanglagen war leider nicht mög-
lieh, da im Untersuchungsgebiet lawinensichere unbewaldete Hänge fehlen. Gewisse
Rückschlüsse lassen sich aber aus den Messungen auf den beiden Flachfeldern ziehen
(Alp Drusatscha und Waldwiese im DUrrwald).

Am SUdosthang wiesen die Bestandeslücke und der Bestand etwa ähnliche
Schneehöhen und Wasserwerte auf. Der ganze Wald ist dort allerdings durch die Be-

weidung aufgelichtet und deshalb die Differenzierung zwischen der schmalen Bestan-
deslücke und dem Bestand nicht sehr ausgeprägt. Am Nordhang wurde jedoch in der
Bestandeslücke beträchtlich mehr Schnee abgelagert als im Bestand. Die Unterschiede
betrugen im April (etwa Zeitpunkt der maximalen Höhe der Schneedecke) bei der
Schneehöhe 125 cm (1979) beziehungsweise 101 cm (1980) und beim Wasserwert 317

mm (1979) beziehungsweise 318 mm (1980). Dies entsprach einer 2 bis 3 mal grösseren
Schneeablagerung in der Bestandeslücke als im Bestand.

Am SUdosthang aperte die Bestandeslücke 4 Tage (1979) beziehungsweise 6 Tage
(1980) früher als der Bestand aus, am Nordhang jedoch 7 Tage (1979) beziehungs-
weise 41 Tage (1980) später. Am Südosthang schmolz die Schneedecke in der Bestan-
deslücke eindeutig rascher und beschleunigte darum die Ausaperung. Am Nordhang
verzögerte dagegen die beträchtlich grössere Schneeablagerung in der Bestandeslücke
die Ausaperung.

In der mittleren Dichte der Schneedecke unterschieden sich die Mittelwerte vom
Bestand und von der Bestandeslücke statistisch nicht gesichert, die Streuung war
jedoch im Bestand bedeutend grösser.

Die Schneetemperatur sank erwartungsgemäss im Freiland am tiefsten und
schwankte im Bestand am wenigsten. Die Bodenoberfläche blieb sowohl am Nord-
wie am Südosthang im Bestand meistens etwas länger gefroren als in der Bestandes-
lücke.

In bezug auf die Schichtung der Schneedecke lassen sich drei Gruppen unterschei-
den:

1. Flache Freilandfelder und flache Bestandeslücke am Nordhang: deutliche,
feine, homogene Schichtung.

2. Bestandeslücken am Hang: noch gut erkennbare Schichtung, dazwischen ge-
störte Partien durch Schnee, welcher von den Randbäumen herunterfiel und den
Hang hinunterrollte.

3. Geschlossener Bestand am Hang: vollständig gestörte Schichtung durch den
Schnee, welcher von den Kronen herunterfiel; ganze Schneedecke mit Harsch- und
Eisklumpen, Hohlräumen und organischem Material durchsetzt; ineinander verzahn-
ter Schnee aus verschiedenen Perioden.

In der Intensität der aufbauenden Schneemetamorphose konnte zwischen dem
Bestand und der Bestandeslücke kein Unterschied festgestellt werden, dagegen in der
räumlichen Verteilung. So entwickelten sich am Nordhang an beiden Orten in den bo-
dennahen Schneeschichten ähnlich grosse Becherkristalle. Die Ausbildung dieser An-
sätze zu Schwimmschnee vollzog sich in der Bestandeslücke jedoch in homogenen
Schichten, im Bestand dagegen, infolge der gestörten Schneedecke, örtlich begrenzt,
vor allem zwischen den Harschklumpen. Von den Temperaturverhältnissen her, wäre
in der Bestandeslücke eine stärkere Umwandlung zu erwarten. Die Wirkung der tiefe-
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ren Temperaturen wird aber anscheinend durch die grössere Schneehöhe aufgehoben.

5. Folgerungen

Am Nordhang bewirkt eine Bestandeslücke im subalpinen Fichtenwald in den
meisten Fällen eine erhöhte Schneeablagerung. Dadurch wird für den Jungwuchs die
Vegetationsperiode verkürzt und die Gefährdung durch Schneeschimmelpilze
erhöht. Die für die Verjüngung im Gebirgswald erforderlichen Bestandesöffnungen
müssen deshalb derart dosiert und ausgeformt werden, dass die angestrebten Vorteile
des erhöhten Wärme- und Lichtgenusses grösser sind, als die allfällig nachteiligen
Folgen ungünstiger Schneeablagerungen. Aufgrund von Beobachtungen ist anzuneh-

men, dass am steilen Nordhang langgestreckte und nicht zu breite, schlitzförmige
Öffnungen in Richtung SE oder SW allgemein geeigneter sind als rundliche Öffnun-

gen. In solchen «Schlitzen» gelangt ein relativ grosser Anteil der Verjüngungsfläche
während längerer Zeit in den Genuss direkter Sonnenbestrahlung. Am SUdhang sind
die Unterschiede in der Schneedeckenentwicklung zwischen Bestand und Bestandes-
lücke dank der intensiven Sonneneinstrahlung viel kleiner. Die Schneeablagerung
spielt deshalb bei der Ausformung von verjüngungsfördernden Bestandesöffnungen
eine wesentlich geringere Rolle. Die Waldverjüngung im Gebirgswald bleibt aber in

jedem Fall eine anspruchsvolle Optimierungsaufgabe, die je nach den speziellen örtli-
chen Voraussetzungen differenziert angegangen werden muss.

Im Zusammenhang mit der Lawinenbildung ist entscheidend, dass im Bestand die
Schneedecke durch den von den Kronen herunterfallenden interzeptierten Schnee

vollständig gestört wird. Dadurch wird die Ausbildung von grossflächig homogenen
Schichten verunmöglicht. Diesem Vorgang ist es hauptsächlich zuzuschreiben, dass

die Gefahr eines Lawinenanrisses im Wald stark vermindert ist. Zusätzlich günstig
wirken im Bestand die geringe Schneehöhe und die unterbundene Reifbildung. In sei-

tenen Fällen, vor allem bei einer grösseren, sehr lockeren Neuschneeschicht, ist es al-

lerdings möglich, dass Lawinen durch die von den Kronen herunterfallenden Schnee-

klumpen ausgelöst werden. Nachteilig wirken dagegen in der Bestandeslücke die er-
höhte Schneeablagerung, die teilweise homogene Schichtung der Schneedecke und

die mögliche Reifbildung und führen zu einer erhöhten Bereitschaft zur Lawinenbil-
dung. Es sei hier auf die eingehende Darstellung dieser Zusammenhänge bei

//. /« der Ga«d (1983) verwiesen.

Lderah/r

/» der Gand, /f. (1983): Schnee- und lawinenkundliche Grundlagen für Lawinenschutzwälder.
Bündner Wald, 36, 3/4.
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Forstunterricht an Landwirtschaftsschulen:
ein neues Lehrmittel tut not!

Von René Gra/", Doppleschwand Oxf.: 945.3

Ausgangslage: Hohe Ziele — keine Zeit!

Der Forstunterricht an den Landwirtschaftsschulen nimmt in den verschiedenen
Regionen einen unterschiedlichen Stellenwert ein. Gemeinsam besteht die Aufgabe,
die zukünftigen Gesprächspartner der Forstdienste auszubilden, sei es zu Bewirtschaf-
tern des eigenen Waldes, sei es als Miteigentümer von öffentlichen Waldungen oder
gar zu späteren Korporationsräten oder Forstchefs. Je nach lokalem Bedürfnis erhal-
ten die einzelnen Themen im Unterricht ein grösseres oder geringeres Gewicht.

Der Unterricht wird meist von Angehörigen der kantonalen Forstdienste erteilt.
Deren teilweise chronische Überlastung führt dazu, dass die Vorbereitung des Forst-
Unterrichts in möglichst kurzer Zeit erfolgen muss. Es liegt somit nahe, weitgehend
dem offiziellen Lehrmittel «Wald und Waldbewirtschaftung» zu folgen. Die daraus
resultierende einheitliche Gewichtung der Themen entspricht aber nicht der stark va-
riierenden Ausgangslage.

Gefährliche Lücken im heutigen Lehrmittel!

In diesem über 120 Seiten starken Lehrbuch steht ein einziger kurzer Abschnitt
über die Holzernte. Dem Buch beigeheftet ist ein kurzer Prospekt der Beratungsstelle
für Unfallverhütung in der Landwirtschaft über Holzernte und Unfallverhütung.
Dem zentralen Problemkreis der Holzernte — die einschlägigen Unfallstatistiken sind
bekannt! — wird hier nur marginale Bedeutung beigemessen. Dies bewirkt, dass na-
mentlich ältere Oberförster, denen die individuelle Einarbeitung in die Materie sach-
gemäss eher schwerfallen muss, das Thema im Unterricht nicht gründlich behandeln
können. Dies kann sich insbesondere in Regionen, wo die Bauern noch regelmässig
selber Holzschläge ausführen, fatal auswirken. Ausgenommen von diesen Überlegun-
gen sind selbstverständlich Schulen, die einen Holzerkurs der Forstwirtschaftlichen
Zentralstelle (FZ) ins obligatorische Programm einbauen, doch ist dies aus zeitlichen
und finanziellen Gründen leider nicht Uberall möglich.
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Eigene Lösungen sind zeitaufwendig

An der Landwirtschaftsschule Willisau nimmt der Unterricht in Arbeitssicherheit,
Holzerei und Rücken zirka 20 % des Theorieunterrichts in Anspruch, dies als Vorbe-
reitung der Schüler auf einen Halbtag Motorsägeunterhalt in der Werkstatt und zwei

Tage Holzerei im Wald. Wohl bestehen zum Thema Holzernte sehr gute Unterlagen
der FZ, doch sind diese als Ergänzung zum offiziellen Lehrbuch zu umfangreich und

zu teuer. Damit der Unterricht gleichwohl lebendig und wirksam erteilt werden kann,
muss somit der einzelne Lehrer umfangreiche Unterlagen selber gestalten. Neben
rund 25 Blättern zum Thema Holzernte gilt dies im Fall Willisau hauptsächlich für
Themen wie Holzsortierung und Forstrecht. Hier fehlen im vorliegenden Buch Mög-
lichkeiten, die Schüler zu aktivieren (Rechenbeispiele, Fallstudien usw.).

So erhalten die Schüler in Willisau insgesamt über 50 zusätzliche Blätter, wäh-
renddem etwa die gleiche Anzahl Seiten im offiziellen Lehrbuch nicht benötigt wird,
weil die entsprechenden Themen abweichend gewichtet oder behandelt werden.

Ein neues Lehrmittel tut not!

Mit diesen Bemerkungen sollen keineswegs die bisherigen Leistungen geschmä-
lert werden. Sicher dient das Buch optimal all jenen Schulen, die über eine ähnliche
Ausgangslage verfügen wie diejenige des Buchautors, an denen somit auch die

Themen ähnlich gewichtet und behandelt werden. Ist jedoch die vorliegende Auflage
einmal vergriffen, so sollte bereits ein neues Lehrmittel bereitstehen, das auch die Be-

dürfnisse der übrigen Schulen zu befriedigen vermag. Dies wird mit einem konventio-
nellen, einheitlichen Lehrmittel kaum möglich sein. Das neue Lehrmittel sollte des-

halb zwei Anforderungen genügen:
— kapitelweise beziehbar und
— individuell ergänzbar.

Jeder Lehrer kann diejenigen Bündel von Arbeitsblättern beziehen, die in sein

Unterrichtskonzept passen, und diese mit eigenen Unterlagen ergänzen, sofern er

dies wünscht. Auf Zusatzblättern könnten dem — methodisch meist ungenügend aus-

gebildeten — Lehrer Anregungen vermittelt werden, auf welche Art die Schüler ver-
mehrt aktiv in den Unterricht einbezogen werden können. (Damit könnte auch

manches Disziplinarproblem vermieden werden.)

Wer soll das bezahlen

Durch die Gliederung des Lehrmittels in abgerundete Einheiten ist es nicht mehr

nötig, die Ausarbeitung einem einzigen Autor zu übertragen. Es bietet sich vielmehr
der Weg einer kollektiven Bearbeitung an, wie er zur Schaffung des neuen Kursord-

ners der FZ mit Erfolg angewendet worden ist.
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Zum Fo/ge/te«: Unter der Führung einer interessierten Stelle diskutiert eine Arbeits-
gruppe aus forstlichen Praktikern das Konzept des neuen Lehrmittels und die Aufga-
benteilung Für das weitere Vorgehen. Kleine Untergruppen arbeiten zugeteilte Kapitel
aus. Auf diese Weise kann auf bereits vorhandene Unterlagen und Erfahrungen zu-
rückgegriffen werden. Die Initiative kann von verschiedenen Stellen ausgehen: Bun-
desamt für Landwirtschaft, Bundesamt für Forstwesen, Landwirtschaftliche Lehrmit-
telzentrale oder FZ.

Zw öfen Aaste«: Die Ausarbeitung dieses Lehrmittels dient der Beratung der Waldei-
gentümer und gehört somit zum engsten Aufgabenkreis der kantonalen Forstdienste.
Die entsprechenden Fachleute sollten für die Mitarbeit in der Arbeitsgruppe unent-
geltlich freigestellt werden. Weil das Lehrmittel direkt den Waldeigentümern zugut
kommt, ist auch ein Engagement des Schweizerischen Verbandes für Waldwirtschaft
gerechtfertigt: Die FZ könnte allenfalls die Sekretariatsarbeiten der Arbeitsgruppe
übernehmen. Verbleiben Spesen für die Mitglieder der Arbeitsgruppe (anstelle eines
Autorenhonorars) sowie Druck und Vertrieb. Die Deckung dieser Kosten wäre
durch die Landwirtschaftliche Lehrmittelzentrale zu organisieren. Diese sähe sich
auch mit einem aufwendigeren — weil kapitelweisen — Vertrieb des Lehrmittels kon-
frontiert.

Was soll dieser Artikel?

Es geht nicht darum, die Idee eines einzelnen Kopfes pfannenfertig anpreisen zu
wollen. Der Schreibende möchte jedoch ein kleines berufliches Problem mitteilen,
bei den interessierten Kollegen eine Diskussion auslösen und so versuchen, einem
wichtigen, aber oft nur beiläufig erledigten Aspekt unserer täglichen Arbeit neue Im-
pulse zu verleihen. Oder wird dieser Artikel ohne Echo verhallen?
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